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Vorwort 

Am Anfang dieser Arbeit muss einer Person gedankt werden, die mir und meiner Familie 

die Möglichkeiten des § 35a SGB VIII eröffnet hat. Sie hat damit auch das Leben des 

Traumsohnes entscheidend beeinflusst. 

Danke, Meike Schlenczek 
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1 Einleitung 

 
Bei dem Titel „Eine Chance in der Welt der Neurotypischen“ stellt sich zu Recht die 

Frage, wer diese Neurotypischen sind.  

Der Untertitel „theoretische Betrachtungen zu § 35a SGB VIII“ gibt einen ersten Hinweis, 

da dieser die Grundlage der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit (drohen-

der) seelischer Behinderung darstellt.  

Menschen mit seelischer Behinderung nehmen Reize in den Bereichen des Fühlens, 

Handelns, der Wahrnehmung und Orientierung anders auf1. 

Die Versuchung ist groß, das eine als das Normale und das andere als das Unnormale 

zu bezeichnen. In den letzten Jahren haben sich diese Begrifflichkeiten als ausgrenzend 

und diskriminierend herausgestellt, weswegen gerade Menschen im Autismusspektrum 

die Unterscheidung in neurotypisch und neurountypisch bevorzugen. 

In der Arbeit wird also immer dann der Begriff neurotypisch verwendet, wenn es um die 

gewollte Unterscheidung oder Abgrenzung von Menschen im Autismusspektrum geht. 

 

1.1 Problemstellung 

Die Beschäftigung mit § 35a SGB VIII wirft verschiedene Fragen auf. 

So stellt sich unweigerlich die Frage, warum die Eingliederungshilfe für Kinder- und Ju-

gendliche mit (drohender) seelischer Behinderung nicht wie die für Kinder und Jugendli-

che mit geistiger und körperlicher Behinderung dem neunten Sozialgesetzbuch zugeord-

net ist. 

Gleichzeitig handelt es sich bei der seelischen Behinderung um einen sehr weiten Be-

griff, der viele verschiedene Störungsbilder in sich vereint und genauso viele verschie-

dene Anforderungen an die Eingliederungshilfen von Betroffenen stellt. So ist es konse-

quent, sich ein Fallbeispiel herauszunehmen und die Eingliederungshilfe in Sinnhaf-

tigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit an diesem einen Beispiel aufzuzeigen. 

Für die Arbeit stammt das Fallbeispiel aus dem Autismusspektrum. 

Der Begriff AutismusSPEKTRUM verdeutlicht, dass mit einem Spektrum auch keine ein-

deutig abzugrenzenden Symptome, die den einen Autismus ausmachen, zu erwarten 

sind. Hier wird es nötig sein, neben einem allgemeinen Überblick zur 

 
1  Vgl. Onlinequelle 15 
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Autismusspektrumstörung eine konkrete Darstellung des Autismusspektrum des Fallbei-

spiels vorzunehmen. 

Allein die Darstellung der einzelnen Faktoren schafft noch keinen Überblick über die 

Herausforderungen, vor denen die Betroffenen und das Helfernetzwerk stehen bei der 

praktischen Umsetzung, wie der erweiterte Untertitel der Arbeit verspricht. So ist eine 

Auswertung über den Verlauf der Entwicklung des Fallbeispiels am Ende unerlässlich. 

 

1.2 Relevanz 

In den vergangenen Jahren stiegen die Fallzahlen von Kindern und Jugendlichen mit 

seelischen Behinderungen an. Dies hat allerdings nicht zwangsweise mit mehr Fällen im 

Bereich der seelischen Behinderung zu tun. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die 

Hauptursachen dafür sowohl in der besseren medizinischen und damit auch psychiatri-

schen Versorgung als auch der vermehrten Inanspruchnahme liegen.2 

Allein die Autismusspektrumstörung kommt bei Kindern und Jugendlichen mit einer Häu-

figkeit von 0,2 – 0,4 ‰, also 2 – 4 Kinder unter 10.000 vor3, auch wenn nicht jede davon 

ein Fall für die Eingliederungshilfe ist.  

Laut Statistischem Bundesamt lebten 2020 13.743.944 Menschen unter 18 Jahren in 

Deutschland4. Das ergibt rund 274 Tausend bis 548 Tausend junge Menschen mit Au-

tismusspektrumstörung.  

1.3 Ziel 

Im Fokus der Arbeit steht zum einen die Darstellung des Regelungsgegenstandes von 

§ 35a SGB VIII.  

Dafür ist es notwendig einerseits den Begriff der seelischen Behinderung zu definieren, 

wie er in der der Rechtsprechung verstanden wird, da in der Medizin der Begriff der 

seelischen Behinderung nicht vorkommt. Trotzdem ist qua Begriff der Behinderung da-

von auszugehen, dass das Gebiet der Medizin, im Speziellen der Psychiatrie, auch für 

das juristische Verständnis herangezogen werden muss. 

Andererseits soll durch die Darstellung der Stellung des § 35a SGB VIII aufgezeigt wer-

den, ob die damit verbundene Sonderstellung von Kindern und Jugendlichen mit seeli-

scher Behinderung gegenüber denen mit geistiger oder körperlicher Behinderung ge-

rechtfertigt ist. 

 
2  Vgl. Steinhausen, 2019, S.33. 
3  Vgl. ebd., S. 83. 
4  Vgl. Onlinequelle 17 
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In Sachsen gibt es zur Verhinderung von Streitigkeiten eine Verwaltungsvereinbarung, 

die sich mit den Zuständigkeiten der Weitergewährung der Eingliederungshilfe über das 

18. Lebensjahr hinaus befasst. 

In dem diesem theoretischen Teil vorangestellten allgemeinen Teil werden vor allem 

zwei Ziele verfolgt. 

Dies ist zum einen die überblicksartige Darstellung der Autismusspektrumstörung, um 

ein Grundverständnis für dieses Störungsbild zu schaffen. Auch wenn das Autis-

musspektrum weit gefasst ist, gibt es doch typische Felder in der Entwicklung von Au-

tist*innen, in denen Störungen auftreten. 

Da diese Störungen bei jedem*jeder Autist*in anders ausgeprägt sind bzw. auftreten, 

wird im Anschluss das Störungsbild des Fallbeispiels konkret aufgezeigt. 

Zum anderen ist es notwendig, das Hilfenetzwerk außerhalb des Jugendamtes darzu-

stellen. Dazu zählen neben der Familie, die dem*der Autist*in im Idealfall ein Gefühl der 

Grundsicherheit mitgibt. Im konkreten Fallbeispiel sind dies die Schulbegleitung und das 

Autismuszentrum. 

Sicher sind noch andere Akteure denkbar, die Teil eines Hilfenetzwerkes sein könnten. 

Es erschien aber nicht sinnvoll, die Arbeit mit für die Auswertung nicht relevanten Ein-

gliederungshilfen unnötig zu füllen. Deswegen wurde sich auf die im Zusammenhang mit 

dem Fallbeispiel stehenden Hilfen beschränkt. 

 

1.4 Methodik 

Um den Rückschluss auf die Identität der Akteure zu verhindern wurde die Arbeit mit 

Hilfe zweier Methoden anonymisiert.  

Zum einen wurden alle Namen durch Kürzel ersetzt. Zum anderen wurde, soweit es nicht 

notwendig war, die Geschlechtsidentität mit Hilfe geschlechtsneutraler Sprache verbor-

gen. 

Abseits der Anonymisierung wurde in der Arbeit weitestgehend gendergerechte Sprache 

nach der „Handreichung für gendergerechte Sprache“ der Universität Greifswald ver-

wendet. Ausnahmen wurden nur an Stellen gemacht, wo die Autorin über sich selbst 

spricht oder der Zusammenhang ein eindeutiges Geschlecht verlangt. 

Zur Datenerhebung für das Fallbeispiel wurden Interviews mit den Akteuren geführt. Um 

die Daten für das Störungsbild des Fallbeispiels zu sammeln, wurde gemeinsam mit der 

Kindsmutter ein Datenblatt erstellt. Dieses liegt mit Originalunterschrift vor. 
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Bei der Literaturrecherche wurde auf Fachliteratur und zur Verfügung stehende Recht-

sprechung zurückgegriffen.  

Im Zuge der Recherche sind hauptsächlich Probleme bei der Definition und Einschrän-

kung von Begriffen wie „seelischer Behinderung“ und „Schulbegleitung“ aufgetreten. 

Deshalb und um eine möglichst hohe Aktualität zu gewährleisten, wurden auch Online-

quellen genutzt. 

Insgesamt will die Arbeit am konkreten Fallbeispiel die Herausforderungen bei der Um-

setzung von § 35a SGB VIII aufzeigen und erhofft sich durch konkrete Vorschläge die 

Zusammenarbeit von Betroffenen, Helfernetzwerk und Verwaltung zu bereichern. 
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2 Allgemeiner Teil 

 
Zu Anfang ist zu klären, in welchem Rahmen die Anwendung des § 35a SGB VIII erläutert 

werden soll. Dazu gehören in erster Linie die Akteure des Fallbeispiels, welche deshalb zuerst 

vorgestellt werden. 

In Kapitel 3.2 wird der Begriff der „seelischen Behinderung“ erläutert, wie er im rechtlichen 

Sinne zu verstehen ist. Für dieses Kapitel ausreichend ist, dass die Autismusspektrumstörung 

darunterfällt und Teil des Rahmens ist und deswegen hier erklärt wird. Aus der Erklärung der 

Autismusspektrumstörung wird sich Notwendigkeit ergeben, das Störungsbild von K am Ende 

des Kapitels zu beschreiben. 

 

2.1 Autismusspektrumstörung 

Die Autismusspektrumstörung ist ein weites Feld der psychiatrischen Medizin und ist mit der 

Überarbeitung der ICD-Kodierung von ICD 10 auf ICD 11 2018 auch in der offiziellen Wahr-

nehmung der Medizin einem Veränderungsprozess unterworfen gewesen.5 

Deshalb widmet sich dieses Kapitel zunächst der Autismusspektrumstörung allgemein und 

stellt im Anschluss K und seine spezifische Ausprägung vor. 

2.1.1 Autismusspektrumstörung allgemein 

Laut der alten ICD 10 – Kodierung handelt es sich bei einer Autismusspektrumstörung um eine 

tief greifende Entwicklungsstörung mit den Ausprägungen Frühkindlicher Autismus, Atypischer 

Autismus, Rett-Syndrom, Andere desintegrative Störung des Kindesalters, überaktive Störung 

mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien, Asperger-Syndrom, sonstige tief grei-

fende Entwicklungsstörungen und tief greifende Entwicklungsstörung – nicht näher bezeich-

net.6 Hierbei ist auffällig, dass sowohl bei der überaktiven Störung mit Intelligenzminderung 

und Bewegungsstereotypien und des Asperger-Syndroms im dazugehörigen Info-Text von un-

sicherer nosologischer Validität, also einer nicht klar abzugrenzenden klinischen Krankheits-

relevanz, die Rede ist, während sonstige und nicht näher bezeichnete tief greifende Entwick-

lungsstörungen einen hohen Interpretationsspielraum eröffnen.7 

 
5 Vgl. Onlinequelle 11 
6 Vgl. Onlinequelle 12 
7 Vgl ebd. 
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Allen Störungsbildern sind folgende Kriterien gemein: 

❖ Beeinträchtigung der sozialen Wahrnehmung (Perspektivwechsel) 

❖ Beeinträchtigung der interpersonellen sozialen Kompetenz (non-verbale Kommunika-

tion, Blickverhalten, Gestik, Mimik) und 

❖ zwangsartige, stereotype Denk- und Verhaltensweisen sowie teilweise eng umrissene 

Sonderinteressen8 

Die Unterschiede in der Form der tief greifenden Entwicklungsstörung stellen sich graduell und 

altersspezifisch nach dem ersten Auftreten dar, weshalb letztlich nur nach atypischem und 

frühkindlichem Autismus und Asperger Syndrom unterschieden wurde, wobei letztere insbe-

sondere im Erwachsenenalter keine grundlegenden Unterschiede aufweisen, sodass dann 

von hochfunktionalem Autismus gesprochen wird.9 Der atypische Autismus bezeichnet in die-

sem System das Nicht-Bestehen oder klinisch nicht relevante Auftreten bzw. spätere Auftreten 

der Kriterien, die frühkindlichen Autismus kennzeichnen, wobei das grundsätzliche Verhaltens-

muster trotzdem „typisch autistisch“ ist.10 

Da die ICD-Kodierung der WHO dazu dient, weltweit Daten zu sammeln, um diese differenziert 

auswerten zu können, wurde die Überarbeitung der ICD auch dafür genutzt, die tiefgreifenden 

Entwicklungsstörungen den tatsächlichen Umständen anzupassen. So sind diese jetzt nicht 

mehr als tiefgreifende Entwicklungsstörungen sondern als Autismusspektrumstörungen ko-

diert. Die Ausprägungen werden jetzt nach dem Auftreten von Einschränkungen in der Intelli-

genz und Sprachfähigkeit unterteilt.

 
8 Vgl. Info HFA, 2020, S. 1. 
9 Vgl. ebd. 1 f. 
10  Vgl. Onlinequelle 9 
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1.1.1 ICD 11-Kodierung für Autismusspektrumstörung 

 ja – vorhanden, nein – leicht oder nicht vorhanden 
 

ICD-Kodierung Intelligenzminderung Einschränkung der funkti-
onalen Sprachfähigkeit 

6A02.0 nein nein 

6A02.1 ja nein 

6A02.2 nein ja 

6A02.3 ja ja 

6A02.4 nein ohne funktionale Sprach-

fähigkeit 

6A02.5 ja ohne funktionale Sprach-

fähigkeit 

6A02.Y andere spezifizierte Autismusspektrumstörung 

6A02.Z unspezifizierte Autismusspektrumstörung 

Quelle: Steinhausen, 2019, S. 82 

 

Die Tabelle zeigt, dass der atypische Autismus abgeschafft wurde und somit 6A02.Y und 

6A02.Z einerseits die Funktion von Auffangdiagnosen beibehalten, aber andererseits der Be-

griff atypisch wegfällt, welcher zum einen häufig negativ konnotiert ist.11 Zum anderen wurde 

oben gezeigt, dass er auch irreführend ist. Nach Vorgabe der WHO soll ab Januar 2022 nach 

ICD 11 kodiert werden 

Der Begriff Autismusspektrumstörung ist nicht neu und schon seit einigen Jahren sowohl in 

der Forschung als auch in der psychosozialen Arbeit mit Autist*innen etabliert. Er verdeutlicht, 

dass die oben genannten drei Kriterien für Autismus nicht nach vorhanden oder nicht vorhan-

den unterschieden werden dürfen, sondern nach einem Mehr oder Weniger bewertet werden 

sollen.12 

Grundsätzlich äußert sich eine Autismusspektrumstörung in verschiedenen Bereichen des Le-

bens. Bei K wurde die Diagnose 2013 nach ICD 10 gestellt und als atypischer Autismus klas-

sifiziert. Auch ist die Fachliteratur, selbst wenn diese auf die ICD 11-Kodierung eingeht, bei 

der Beschreibung von Autismus noch häufig in den ursprünglichen Bezeichnungen verfasst. 

Die nachfolgende Auflistung und nähere Beschreibung der Störungsgebiete beziehen sich auf 

 
11  Vgl. Onlinequelle 10 
12  Vgl. Schleiffe, 2012, S. 104. 
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den frühkindlichen Autismus, welcher dem, wie oben beschrieben, atypischen Autismus zu-

grunde liegt: 

❖ Sozialbeziehungen – Bereits im Kleinkindalter zeigt sich ein mangelndes Bindungsver-

halten, auch zu Bezugspersonen. Neben fehlendem bzw. gestörtem Blickkontakt wir-

ken die Kinder häufig abwesend. Später fällt es ihnen schwer Freundschaften zu 

schließen und diese zu pflegen, da sie nur schwer die notwendigen Kompetenzen er-

lernen. 

❖ Kommunikationsstörung – Die Sprachentwicklung ist auch bei Kindern mit letztlich neu-

rotypischer Sprachentwicklung verzögert. Dies liegt vor allem daran, dass diese im 

Kleinkindalter kein oder wenig Verhalten der sozialen Imitation zeigen. Ihre Sprache ist 

geprägt von Echolalie und der Bildung von Neologismen. Außerdem fällt es den Kin-

dern auch als Erwachsenen schwer, Sprache als Kommunikationsmittel zu sehen, 

wodurch Gespräche eher zu Monologen werden, bei denen die Betroffenen nicht oder 

nur gering auf ihre Gegenüber eingehen. 

❖ Ritualisierungen – Bei Kleinkindern äußern sich diese vor allem in einer Störung des 

Spielverhaltens, sie spielen meist ohne Variationen. Außerdem entwickeln sie zu eini-

gen Objekten eine ungewöhnliche Bindung, die bei Störung mit starker Reaktion ein-

hergeht. Solche starken Reaktionen können auch noch später auftreten, wenn es zu 

Veränderungen in der unmittelbaren Lebensumwelt kommt. Auch kommt es zur inten-

siven Beschäftigung mit einzelnen Themen. 

❖ Kognitive Störungen – Kinder und Jugendliche mit einer Autismusspektrumstörung 

sind nicht immer in der Lage, aus der Sprache die für sie notwendige Handlungsan-

weisung abzuleiten. Es besteht ein grundsätzliches Defizit im Verständnis von Nutzen 

und Verwendung von Sprache. 

❖ Sensorische Störung – Diese können sich als visuelle, auditive, olfaktorische, gustato-

rische, taktile oder propriozeptive Störungen äußern. Auch das Auftreten schlägt ent-

weder in das Extrem der Überempfindlichkeit oder der Untersensibilität aus. 

❖ Körperliche Störungen – Etwa bei einem Viertel der Kinder kommt es gleichzeitig oder 

im Verlauf des Lebens zu körperlichen Störungen, von denen Epilepsie die häufigste 

ist. 

❖ Komorbide Störungen – Menschen im Autismusspektrum entwickeln oder haben von 

Beginn an auch andere psychiatrische Erkrankungen. Häufig sind dies geistige 
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Behinderung, ADHS, Ticstörungen, motorische Entwicklungsstörungen, Essstörungen, 

Lernstörungen oder Schlafstörungen.13 

Bei Überforderungen kann es zu sogenannten overloads oder sogar meltdowns kommen, in 

denen die Betroffenen unberechenbar werden und häufig danach keine Erinnerung mehr da-

ran haben.14 

Ob eine Therapie notwendig ist, muss im Einzelfall entschieden werden und ist unabhängig 

davon, inwieweit betroffene Kinder und Jugendliche Hilfe für die Alltagsbewältigung benötigen, 

zu bewerten. 

 

2.1.2 Das Störungsbild des*der K 

Ks Störungsbild lässt sich am besten mit Hilfe des erstellten Datenblattes und den Beschrei-

bungen von KM anhand der einzelnen Störungsfelder beschreiben. 

Sozialbeziehungen 

KM gab während des Interviews an, dass sie meinte, K werde im Bett groß. 

„Der wollte immer ins Bett. Also der hat dann nicht unbedingt geschlafen, aber da hat er 

sich wohlgefühlt. Also auch tagsüber, wenn der wach war, der war ningelig und kningelig 

… egal, was man gemacht hat. Und wenn ich den dann aber ins Bett gelegt habe, dann 

war Ruhe.“15 

Hier zeigt sich, dass das für Babys typische enge Bindungsverhältnis zur Bezugsperson bei K 

nicht ausgeprägt war. Stattdessen fühlt sich K in seinem Bett allein am wohlsten. Auch Blick-

kontakt fällt K schwer, was auch während des Interviews aufgefallen ist. KM nutzt dies für sich 

in der Kommunikation mit K, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen.16 

Kommunikationsstörung 

K beginnt im Alter von 18-24 Monaten zu sprechen und ist damit ungefähr sechs Monate hinter 

der Sprachentwicklung neurotypischer Kinder hinterher.17 Von KM wird die Sprache des K 

noch heute als „grammatikalische Anarchie“ bezeichnet. 

Auch die Verwendung von Neologismen war für K typisch. Ein Beispiel, welches für seine*ihre 

Geschwister und KM einprägsam war, ist Armeemensch für Soldat. K verwendete dieses Wort 

auch wider besseres Wissen bis in die Grundschulzeit hinein. 

 
13  Vgl. Steinhausen, 2019, 84 f. 
14  Vgl. ebd., S. 90. 
15  Interview 2: 58 ff. 
16  Vgl. Interview 1: 602 f. 
17  Vgl. Anhang 1 



 15 

In der Familie wird die wenig auf den Gesprächspartner ausgerichtete Art des K als „rück-

sichtslose Gesprächsführung“ wahrgenommen, was allerdings nur insoweit ernst zu nehmen 

ist, dass dies dazu führt, K als „Hintergrundgeräusch“ wahrzunehmen oder ihm dies klar und 

deutlich zu sagen. 

Ritualisierungen 

Diese sind bei K weniger stark ausgeprägt und finden sich eher im Bereich starker Interessen. 

So sind dies Astronomie und Quantenphysik. Außerdem beschäftigt er*sie sich exzessiv mit 

seinem*ihren Computer und der Verbesserung der Komponenten. 

Kognitive Störungen 

K hat das Problem, dass er*sie nicht immer Fragen oder Handlungsaufforderungen als solche 

wahrnimmt. Um darauf zu reagieren hat KM die Lösung aus Schnipsen und der Aufforderung 

„K! Frage-Antwort-Spiel!“ etabliert. Meist muss sie die Frage nicht mal wiederholen, da K die 

Frage gehört hat, aber nicht wahrgenommen hat, dass auf eine Frage eine Antwort erwartet 

wird.18 

Sensorische Störungen 

K hat eine auditive Wahrnehmungsstörung mit Filterschwäche. Das bedeutet, dass er*sie alle 

Geräusche egal in welcher Lautstärke aufnimmt und nicht in der Lage ist, diese nach wichtig 

oder unwichtig zu filtern.19 

Im gustatorischen Bereich war es bis vor einigen Jahren so, dass zu einer Mahlzeit Fleisch 

dazugehörte, um eine Mahlzeit zu sein. 

Körperliche Störungen 

Diese sind bei K im klinisch irrelevanten Bereich, da sie sich auf die grob- und feinmotorischen 

Einschränkungen beziehen. So bezeichnet KM ihn*sie als ihren „Crashtest-Dummy“20 und be-

scheinigt ihm*ihr bis zur Pubertät eine erhöhte Unfallneigung. 

 
18  Vgl. Interview 1: 599 ff. 
19  Vgl. Interview 3: 94 ff. 
20  Interview 2: 70. 
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Komorbide Störungen 

Bei K wurde im Alter von 9 Jahren eine Lese-Rechtschreib-Schwäche diagnostiziert.21 

 

2.2 Akteure des Fallbeispiels 

Um die Akteure eines Falles zu benennen, die bei einem Fall der Kinder- und Jugendhilfe 

zu berücksichtigen bzw. beteiligen sind, bietet es sich an, den Regelungen für Mitwirkung 

und Hilfeplan nach § 36 SGB VIII zu folgen. Hier heißt es in den Absätzen drei und vier: 

 „(3) Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Ein-

richtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 

Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen. Soweit dies zur 

Feststellung des Bedarfs, der zu gewährenden Art der Hilfe oder der notwendigen 

Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer erforderlich ist, sollen öffentliche Stel-

len, insbesondere andere Sozialleistungsträger, Rehabilitationsträger oder die 

Schule beteiligt werden. […] 

(4) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Än-

derung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 

Stellungnahme nach § 35a Absatz 1a abgegeben hat, beteiligt werden.“ 

Daraus ergeben sich im vorliegenden Fall neben K seinen Eltern, die Schule, der*die 

diagnosestellende Mediziner*in, Träger der Schulbegleitung und das Autismuszentrum 

Leipzig. 

Außer zur Diagnostik und damit zur Feststellung des grundsätzlichen Bedarfs der Hilfe 

war der*die Psychiater*in nicht Teil des Hilfenetzwerks für K. Der Grund dafür ist, dass 

K keine spezifische medizinische Hilfe benötigte, wofür eine Betreuung durch ein*e Psy-

chiater*in notwendig gewesen wäre. 

Die Schule ist zwar ein wichtiger Akteur bei der Erstellung und Umsetzung des Hilfe-

plans, aber für die Einschätzung bei der Umsetzung des § 35a SGB VIII im betrachteten 

Fall nicht relevant, weswegen eine genaue Betrachtung außen vorgelassen wurde. 

K, seine*ihre Familie, der Träger und der*die Mitarbeiter*in der Schulbegleitung sowie 

des Autismuszentrums Leipzig sollen in den nächsten Kapiteln vorgestellt werden. 

 

 
21  Vgl. Interview 1: 341. 
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2.2.1 Familie 

K ist ein*e 17jährige*r Jugendliche*r und hat im August 2021 seine*ihre Lehre angefan-

gen. Er*sie lebt mit seinen beiden Geschwistern, G1 (20) und G2 (16), und KM (47) 

gemeinsam in einer Wohnung, wobei die Geschwister jede*r ein eigenes Zimmer haben, 

während KM zugunsten der Kinder auf ein eigenes verzichtet hat. Ihr Zimmer ist sowohl 

das Wohnzimmer der Familie als auch ihr Schlaf- und Arbeitszimmer während der Zeit 

des Homeoffice. 

Ursprünglich wohnte die Familie im Landkreis Zwickau. 2001 wurde G1 geboren und K 

sollte möglichst schnell folgen. Als K 2004 geboren wurde, war dies für die Familie eine 

schwierige Situation, da gerade die Mutter von KM verstorben war und KV ein Haus in 

einem Dorf in Thüringen geerbt hatte, welches aktuell nicht bewohnbar war. So entstand 

die Situation, dass KV unter der Woche am Haus in Thüringen arbeitete und KM zuerst 

mit G1 und dann mit G1 und K allein in der Wohnung war. 

Nach dem Umzug in das Haus wurde schnell klar, dass die Situation für G1 in der KiTa 

schwierig war, weil diese*r verhaltensauffällig war. In der zweiten Klasse wurde bei 

ihm*ihr ADHS diagnostiziert. Für KM war dies keine Überraschung, da sie G1 von An-

fang an als schwierig wahrgenommen hatte. 

„…G1 ja auch mit seinem ADHS relativ zeitig sehr anstrengend war, schon als 

kleines Kind auch. Man musste alles durchsetzen, irgendwie mit ‚Gewalt‘ durch-

setzen.“22 

Die Familie fühlte sich nicht wohl in dem Dorf und gab das Haus nach kurzer Zeit auf 

und zog auf einen Bauernhof zwei Dörfer weiter.  

Zu diesem Zeitpunkt wurde KM wieder schwanger und haderte, ob sie das Kind bekom-

men sollte, da die Rahmensituation angespannt und K auch erst 10 Monate alt war. Sie 

entschied sich für das Kind und 2006 wurde G2 geboren. 

Zur Trennung der Eltern und dem Auszug von KM mit den drei Kindern kam es 2008. 

Infolge der Trennung gab es zu Anfang einen geordneten Umgang der Kinder mit ihrem 

Vater, später dann in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt erarbeitet. Dieser ver-

schlechterte sich zusehends. 

2013 zog KM mit den Kindern nach Leipzig, wo sie derzeit auch leben. In Leipzig sah 

sich KM immer wieder mit Anzeigen beim Jugendamt von KV konfrontiert, weil diese aus 

seiner Sicht die Kinder verwahrlosen lasse oder anderweitig das Kindeswohl der Ge-

schwister gefährde. Was KV damit bezweckte, wird aus der Familiengeschichte nicht 

 
22  Interview 2: 34 f. 
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klar, da der Umgang von KV mit den Kindern nicht regelmäßiger wurde und ein Interview 

aufgrund seiner Lebensumstände nicht möglich war. 

KV zog in die Nähe von Leipzig und hatte eine neue Partnerin, mit der er noch ein Kind 

bekam. Zu diesem Kind hatten die Kinder wenig Kontakt. 2019 wollte KV Urlaub in Bra-

silien machen, entschied sich letztendlich, dort sesshaft zu werden. In den ersten sechs 

Wochen führte das zum kompletten Kontaktabbruch zu den Kindern. Mittlerweile hat je-

des der drei Geschwister seinen individuellen Kontakt zum Vater gefunden. 

 

2.2.2 Schulbegleitung 

Schulbegleitung ist ein Anspruch für Kinder und Jugendliche mit körperlichen, geistigen 

und (drohenden) seelischen Behinderungen, der sich aus der UN-Behindertenrechts-

konvention ableiten lässt 23. Dort heißt es in Art. 24 Abs. 1: 

“(1) States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With 

a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal oppor-

tunity, States parties shall ensure an inclusive education system at all levels and 

lifelong learning.”24 

Sie ist also Teil des inklusiven Lernens von Kindern und Jugendlichen mit seelischen 

Behinderungen. Inklusives Lernen ist das Lernen von heterogenen Gruppen, wobei auf 

die individuellen Bedürfnisse der zu Unterrichtenden eingegangen wird.25 

Schulbegleitung wird in Deutschland nach § 35a SGB VIII gewährt, wenn ein Kind oder 

ein*e Jugendliche*r seelisch behindert ist oder eine solche Behinderung droht.26 Gemäß 

§ 35a Abs. 1a SGB VIII muss dies durch  

❖ ein*e Arzt*Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 

❖ ein*e Kinder- und Jugendpsychotherapeut*in, ein*e Psychotherapeut*in mit einer 

Weiterbildung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen oder 

❖ ein*e Arzt*Ärztin oder ein*e psychologische*n Psychotherapeut*in, der*die über 

besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und 

Jugendlichen verfügt, 

 
23  Im Folgenden wird nur noch auf die seelische Behinderung eingegangen, da dieses Thema der Arbeit 

sind. 
24  Der englische Text ist bewusst gewählt worden, da nach Meinung mehrerer Betroffenenverbände das 

Wort „inclusive“ in der amtlichen deutschen Version derzeit mit „integrativ“ falsch übersetzt ist. Derzeit 
sind über die korrekte Anwendung Verfahren anhängig, die dies klären sollen. Dieser Diskurs ist aller-
dings nicht Teil der Arbeit.  

25  Vgl. Onlinequelle 7 
26  Zur genauen Begriffsklärung und dem juristischen Hintergrund wird auf Kapitel 3 verwiesen. 
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festgestellt werden. Im Anschluss an die Feststellung, dass der Förderbedarf besteht, 

wird eine Schulbegleitung vom Jugendamt gewährt. Hier besteht allerdings das Problem, 

dass es keine allgemeingültige Definition von Schulbegleitung gibt, so dass jeder Träger 

diese für sich selbst definiert, obwohl es schon an einer bundeseinheitlichen Begriffsbe-

zeichnung scheitert.27 Beispielhaft seien an dieser Stelle zwei Definitionen für Schulbe-

gleitung angeführt. Auf der Internetseite der Malteser findet sich folgendes: 

„Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, Integrationshelferinnen und -helfer oder Schu-

lassistentinnen und -assistenten unterstützen Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene mit (drohender) Behinderung und besonderem Förderbedarf im Hort oder Kinder-

garten, in allen Schulformen, von der Grundschule über die weiterführende Schule, bis 

hin zur Berufsschule oder Universität. 

„…, ist die Schulbegleitung für individuelle Hilfen zur Ermöglichung oder Erleichte-

rung der Teilhabe zuständig. Schulbegleitungen unterstützen die Kinder und Ju-

gendlichen auf Basis ihrer individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse sowie ihres 

Hilfe- und/oder Förderplans.“28 

Auf der Internetseite der Diakonie steht schon förmlicher: 

„Die Schulbegleitung ist eine individuelle Hilfe (gemäß § 35a SGB VIII) für Schüle-

rInnen, die im Schulalltag ganz prinzipielle Unterstützung beim Lernen und in ihrem 

Verhalten benötigen. Die Inhalte und Ziele der Hilfe werden in einem beim Jugend-

amt gemeinsam mit den Eltern. SchülerIn, LehrerInnen und SchulbegleiterIn fest-

gelegt und kleinschrittig umgesetzt.“29 

Beiden Definitionen gemein ist die Auffassung, dass es sich bei Schulbegleitung um eine 

individuelle Hilfe handelt, die im Rahmen von Hilfeplänen gemeinsam festgelegt werden 

muss. Problematisch an der nicht einheitlichen Definition von Schulbegleitung ist, dass 

damit auch die Qualifikationen für Schulbegleiter*innen bzw. Träger, die Schulbegleitung 

anbieten, nicht festgelegt sind. Der*die Sozialarbeiter*in des Autismuszentrums merkt 

dazu im Zusammenhang mit gestiegenen Fallzahlen an: 

„…, dass da ein Anbieter kommt, der sagt, ich biete Schulbegleitung an, wo man 

aber überhaupt nicht weiß, sind das jetzt Fachkräfte oder wie kommt der jetzt plötz-

lich zu Schulbegleitern, die jetzt andere Träger nicht hatten.“30 

 
27  Vgl. Positionspapier Lebenshilfe e.V., 2015, S. 6. 
28  Onlinequelle 5 
29  Onlinequelle 6 
30  Interview 7 Zeile 492 ff. 



 20 

Der Verein Lebenshilfe e.V. hat in seinem Positionspapier von 2015 dieses Thema auf-

gegriffen und eine Tabelle erarbeitet, in der die Bedarfslagen der Kinder paraphrasiert 

und die aus ihrer Sicht entsprechende Mindestqualifikationen angegeben sind. 

2.2.1 Bedarfslagen der Kinder sowie der Aufgaben und notwendigen Qualifika-
tion der Schulbegleitung nach Lebenshelfe e.V. 

 

Bedarfslagen Tätigkeitsfeld Qualifizierung Beispiel 

Assistenzbedarf bei 

der Gewährleistung 

von Mobilität 

begleitend Personen mit päda-

gogischen Vorerfah-

rungen 

Hilfen bei der Ober-

windung von bauli-

chen Barrieren 

Unterstutzungsbedarf 

bei der Versorgung 

der eigenen Person 

begleitend Personen mit päda-

gogischen Vorerfah-

rungen 

Kleidungswechsel/ Nah-

rungsaufnahme 

Assistenzbedarf bei der 

Orientierung in der 

Schule, um Selbst- und/ 

oder Fremdgefahrdung 

zu vermeiden 

begleitend Personen mit päda-

gogischen Vorerfah-

rungen 

Weglauftendenz 

Assistenzbedarf bei der 

Kommunikation/Unter- 

stützter Kommunikation 

begleitend/ 

aktiv unterstut-

zend 

Personen mit päda-

gogischen Vorerfah-

rungen/ Qualifizier-

tes Personal 

Unterstutzungssysteme 

wie Gebärden/ Pikto-

gramme anwenden/ 

Einweisung in elektroni-

sche Talker 

Assistenzbedarf bei der 

Teilhabe am sozialen 

Umfeld 

begleitend/ 

aktiv unterstut-

zend 

Personen mit päda-

gogischen Vorerfah-

rungen/ Qualifizier-

tes Personal 

Unterstützung und 

Begleitung im sozi-

alen Kontext 

der Lerngruppe/Klasse. 

lnteraktionsanlässe 

schaffen 

Unterstützungsbedarf im 

Bereich Grundpflege 

begleitend/ 

aktiv unter-

stutzend 

Personen mit päda-

gogischen Vorerfah-

rungen/ Qualifizier-

tes Personal 

Hilfestellung bei 

Toilettengängen 

und Fragen 

der Hygiene 

Assistenzbedarf aufgrund 

fehlender sozialer Kompe-

tenzen, fehlender Aus-

dauer und Geduld sowie 

hoher Ablenkungs bereit-

schaft 

aktiv unter-

stutzend 

Qualifiziertes Fach-

personal 

Motivationsanreize 

geben, Lernumge-

bung ablenkungs-

arm gestalten 
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Bedarfslagen Tätigkeitsfeld Qualifizierung Beispiel 

Unterstützungsbedarf 

zur Vermeidung von 

Gefahren, die sich 

durch ausgeprägt her-

ausforderndes Verhal-

ten 

aktiv unter-

stutzend/ ge-

staltend 

Qualifiziertes Perso-

nal/Speziell qualifi-

ziertes Personal 

Deeskalierende und 

haltgebende Begleitung 

Unterstutzungsbedarf/ 

umfassender Unterstut-

zungsbedarf aufgrund 

einer ausgeprägten Bin-

dungsschwache z.B. bei 

starker emotionaler La-

bilität mit depressiven 

Symptomen 

aktiv unter-

stutzend/ ge-

staltend 

Qualifiziertes Fach-

personal 

Unterstützung bei star-

ken Kontaktschwierig-

keiten 

Strukturierungsbedarf 

aufgrund psychisch 

bedingter Symptome 

(Autismus-Spektrum- 

St6rungen) 

aktiv unter-

stutzend/ ge-

staltend 

Qualifiziertes Fach-

personal 

Tagesablaufe durch 

Rituale strukturieren 

und Orientierung ge-

ben 

Unterstützungsbeda rf 

zur lmpulskontrollregu-

lation sowie bei starken 

verbalen und k6rperli-

chen 

Aggressionsdurchbrüchen 

gegen sich und andere 

bei geringer Frustrations-

toleranz 

aktiv unter-

stutzend/ ge-

staltend 

Qualifiziertes 

Fachpersonal/ 

Speziell quali-

fiziertes Per-

sonal 

Deeskalierende 

und haltgebende 

Begleitung 

Unterstützungsbedarf 

zum Abbau van deutli-

chen Ruckzugs- und 

Verweigerungsten-

denzen sowie van 

passiv und aktiv ver-

festigter Schulverwei-

gerung 

gestaltend Qualifiziertes 

Fachpersonal/ 

Speziell quali-

fiziertes Per-

sonal 

Haltgebende Begleitung 

und Beachtung der in-

dividuellen Lernbiogra-

phie 

und des sozialen Kontex-

tes 

 

Auffällig ist, dass schon für die vermeintlich einfache Begleitung wie die Gewährleistung 

der Mobilität aus Sicht von Lebenshilfe e.V. eine Person mit pädagogischer Vorerfahrung 

erforderlich ist. Bei näherer Betrachtung ist dies aber nicht verwunderlich, da es sich um 

den Umgang mit Kindern und Jugendlichen handelt und Eltern auch in Schule, Hort oder 

Kindertagesstätte pädagogisches Fachpersonal erwarten. 
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Derzeit gibt es weder bundesweite noch für Sachsen landesweite Zulassungsregeln für 

Träger der Schulbegleitung oder für Schulbegleiter*innen. Die zuständigen Jugendämter 

handhaben dies selbst. Dies ist besonders problematisch, da - wie Lebenshilfe e.V. in 

seinem Positionspapier feststellt - Schulbegleitung teilweise einen Schulbesuch, insbe-

sondere einer Regelschule, erst erlaubt und gleichzeitig durch die Unterstützung, die sie 

den Kindern und Jugendlichen leistet, Schulabschlüsse ermöglicht und damit Schulaus-

schlüsse und -abbrüche verhindert.31 Schulbegleitung kann also einen erheblichen Ein-

fluss auf die Schullaufbahn und damit auf den Schulerfolg haben. 

Am Universitätsklinikum Ulm läuft seit 2013 und noch bis 2023 ein Forschungsprojekt 

zur Erarbeitung eines einheitlichen Curriculums für Schulbegleiter*innen. Derzeit ist es 

in der Festigungsphase.32 Es bleibt abzuwarten, welche Erfolge das Curriculum auf die 

Ausbildung und Arbeit von Schulbegleiter*innen hat, insbesondere im Hinblick auf das 

Setzen von Mindeststandards. 

Der*die Schulbegleiter*in, der*die K von der achten Klasse bis zum Realschulabschluss 

begleitete, hat ursprünglich auf Magister im Hauptfach Erziehungswissenschaften und 

in den Nebenfächern Soziologie und Psychologie studiert.33 Zur Schulbegleitung kam 

er*sie zum einen über die Offene Kinder- und Jugendarbeit, bei der aus Sicht des*der 

Schulbegleiter*in von K, die schwierigen Jugendlichen einfach weggegangen sind, und 

zum anderen durch den Wunsch, individuelle Hilfen machen zu wollen.34 Aus der Situa-

tion der Schulbegleitung erwächst eine besondere Situation, der er*sie sich stellen 

wollte: 

„…das fand ich schön in der Schulbegleitung, dass man eigentlich nicht einfach 

weggehen kann, dass man sagen muss: ‚Es wird vielleicht schwierig, aber wir lö-

sen das zusammen.‘ ohne dass einer sagt: ‚Habe ich keinen Bock mehr.‘“35 

Seit 2012 arbeitet er*sie als Schulbegleiter*in und hatte seitdem immer Autist*innen zu 

betreuen, so dass er*sie selbst zustimmte, dass er*sie Spezialist*in für Kinder und Ju-

gendliche im Autismusspektrum sei. Er*sie habe sich dazu entwickelt, indem er*sie sich 

selbst, aber auch mit Hilfe des Autismuszentrums zum Thema Autismusspektrumstö-

rung fortgebildet hat.36 

 
31  Positionspapier, 2015, S. 9 
32  Onlinequelle 8 
33  Vgl. Interview 6: 14 f. 
34  Vgl. ebd.: 19 ff. 
35  Ebd.: 21 ff. 
36  Vgl. ebd.: 45 ff. 
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Als der*die Schulbegleiter*in K übernommen hat, war der*die in der achten Klasse und 

er*sie nicht seine erste Schulbegleitung. Bewilligt und ausgeführt wurde die Schulbeglei-

tung für K seit der fünften Klasse.37 

Während der Schulbegleitung benötigte K die Hilfe hauptsächlich aus seiner*ihrer Sicht, 

um die Konzentration im Unterricht aufrecht zu erhalten bzw. überhaupt aufzubauen.38 

Aus Sicht des*der Schulbegleiter*in war es deutlich komplexer. So fielen K die naturwis-

senschaftlichen Fächer leicht, was manchmal auch zu einer gewissen Selbstüberschät-

zung führte und er*sie auch dort zur Konzentration geführt werden musste. In den geis-

teswissenschaftlichen und sprachlichen Fächern fehlt K nahezu jegliches Interesse, was 

dazu führt, dass er dort nichts macht. Hier sah sich der*die Schulbegleiter*in mit dem in 

Kapitel 2.1 beschriebenen konsequenten Verhalten von Autist*innen konfrontiert, dass 

Handlungen oder Aufgaben nicht gemacht werden, die keinen offensichtlichen Nutzen 

haben oder im eigenen Interesse liegen. Der*die Schulbegleiter*in hat K damit motiviert, 

dass er*sie die Aufgaben für den Schulabschluss machen soll, damit er danach machen 

kann, was er will. Trotzdem blieben diese Fächer, insbesondere Deutsch und Englisch, 

der Teil, bei dem alle Beteiligten des Netzwerkes um K bis zum Abschluss unsicher wa-

ren, ob K die Anforderungen für einen erfolgreichen Abschluss erfüllen könne.39 

Entsprechend fällt Ks Einschätzung dazu aus, wie er*sie die Schule ohne Schulbeglei-

tung geschafft hätte: 

„Die hätte ich definitiv nicht geschafft.“40 

Aktuell hat K an der Berufsschule für die sogenannten allgemeinbildenden Fächer, also 

die nicht speziell auf den Lehrberuf ausgerichteten Unterrichtsfächer, eine Schulbeglei-

tung. Aus Sicht von K würde er*sie diese nur noch für Englisch benötigen, da z. B. in 

Deutsch die zu lesenden Texte zumindest am Fachgebiet des Lehrberufs ausgerichtet 

und damit in seinem*ihren Interessengebiet liegen.41 

 

2.2.3 Autismuszentrum 

In Leipzig gibt es die Möglichkeit für Menschen im Autismusspektrum bzw. Familien mit 

Kindern im Autismusspektrum, sich an das Autismuszentrum Leipzig zu wenden. Dieses 

 
37  Vgl. Interview 3: 144 
38  Vgl. ebd.: 168 f. 
39  Vgl. Interview 6: 187 ff. 
40  Vgl. Interview 3: 276. 
41  Vgl. ebd.: 390 ff. 



 24 

ist Teil des Jugend- und Erziehungshilfeverbundes42 innerhalb des Berufsbildungswerks 

Leipzig. 

Grundsätzlich ist das Ziel der Betreuung durch das Autismuszentrum nicht nur, Autist*in-

nen für den Alltag zu stärken, sondern gerade bei Kindern und Jugendlichen darüber 

hinaus das Netzwerk stark zu machen und Impulse zu setzen.43 Das Angebot umfasst 

dabei verschiedene Leistungen44 wobei für die Betrachtungen in diesem Rahmen fol-

gende Angebote wichtig sind: 

❖ Einzel- und Gruppensozialtraining für Kinder und Jugendliche 

❖ Beratung für Eltern, Fachkräfte und Interessierte 

❖ Weiterbildungen 

Das Einzeltraining bildet häufig den Anfang, bevor der*die Jugendliche parallel am Grup-

pensozialtraining teilnehmen kann.45 Im Einzeltraining wird speziell auf die Bedürfnisse 

des*der Jugendlichen eingegangen. Dies bezieht sich beispielsweise auf das Thema 

Autismus und Alltagssituationen. Ziel ist es, dass der*die Jugendliche über sich Bescheid 

weiß und Strategien erlernt, wie der*die Jugendliche die Welt der Neurotypischen be-

wältigen kann.46 

Bei K begann das Einzeltraining mit Hausbesuchen, weil er zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht allein mit dem ÖPNV fahren konnte47. Im Zuge des Einzeltrainings hat der*die So-

zialarbeiter*in des Autismuszentrums mit K Strategien erarbeitet, angefangen bei einem 

Belohnungssystem über Pläne für Handlungsabläufe und schlussendlich Videos aus Le-

gofiguren, die K geholfen haben, seine täglichen Routinen zu meistern48. Dieser schein-

bar aufwändige Weg ist aus Sicht dem*der Sozialarbeiter*in der Normalfall, da die Arbeit 

mit Autist*innen von vielen solcher heuristischer Prozesse geprägt ist, also Lösungen für 

ein Problem vorschlagen, ausprobieren, beobachten und bei Fehlschlägen eine neue 

Lösung vorschlagen49. 

„Zum Ranzen packen, wie gesagt, hat leider nicht geklappt, aber das war auch 

dann einfach nur der Versuch, erstmal zu schauen, wie reagiert er überhaupt auf 

solche Pläne und wie reagiert er auf diesen visuellen Reiz. Wenn man dann merkt, 

 
42  Vgl. Onlinequelle 1 
43  Vgl. Interview 7: 62 ff. 
44  Anhang 2 
45  Interview: 191 ff. 
46  Vgl. Onlinequelle 2 
47  Vgl. Interview 7: 204f. 
48  Vgl. ebd.: 247 ff. 
49  Vgl. Schönpflug/Schönpflug, 1997, 267 f und Schmid in Müsseler, 2008, 609. 
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okay, also das ist jetzt auch nicht sein Thema, dann probiert man natürlich dann 

andere Sachen aus.“50 

Das Gruppensozialtraining baut auf dem Einzeltraining auf und ermöglicht den Jugend-

lichen in Kleinstgruppen mit zwei Betreuer*innen den Erfahrungsaustausch oder ge-

meinsame Erlebnisse, bei denen gemeinsame Erfahrungen in der Welt der Neurotypi-

schen sammeln können.51 

Bei K dauerte es zweieinhalb Jahre, bis K so weit war, dass es sinnvoll erschien, K am 

Gruppensozialtraining teilnehmen zu lassen bzw. auch die Notwendigkeit bestand.52 Im 

nach § 36 SGB VIII erstellten Hilfeplan wurde an die Schulbegleitung und den*die Sozi-

alarbeiter*in des Autismuszentrums die Aufgabe gestellt, dass K Freunde finden soll.53 

Obwohl K zu Anfang nur schwer in die Gruppe fand, hat er eine positive Entwicklung 

gemacht. Aus Sicht des*der Sozialarbeiter*in hat K vor allem im letzten der vier Jahre 

viel Positives für sich mitgenommen.54  

In der Schule führte das Gruppensozialtraining zwar nicht dazu, dass K Freunde gefun-

den hat, aber K hat gelernt, das Mobbing zu ignorieren. 

„Ich habe einfach nicht mehr hingehört.“55 

„Einfach nicht mehr hinhören“ ist für K allerdings eine große Leistung und das Ergebnis 

großer Fortschritte, da er wie im Kapitel 2.1 beschrieben, eine Filterschwäche im auditi-

ven Bereich hat und deshalb Gehörtes nicht wie Neurotypische nach Wichtigkeit filtern 

kann bzw. eine Steuerung für ihn eine erhebliche Kraftanstrengung darstellt. 

Ks Fazit zum Gruppensozialtraining ist: 

„Ja, es hat sich eigentlich so ziemlich alles verbessert.“56 

Die Beratung für Eltern, Fachkräfte und Interessierte ist in der Regel ein einmaliger Ter-

min, bei welchem der Person bestehende Fragen zu Autismus beantwortet werden. Für 

Eltern ist dieser Termin der erste Schritt, um sich Hilfe zu suchen, wenn eine Diagnostik 

für das eigene Kind gemacht werden soll, wer diese durchführt.57 Für andere Eltern, wie 

KM, ist dies der Termin, bei dem diese nach der Diagnose mit sachlichen Informationen 

und Beratung wieder beruhigt werden können.58 

 
50  Interview 7 Zeile 244 ff. 
51  Vgl. Onlinequelle 3 
52  Vgl. Interview 7 Zeile 257 ff. 
53  Vgl. ebd. Zeile 259 
54  Vgl. ebd. Zeile 272 
55  Vgl. Interview 3 Zeile 237 
56  Vgl. Interview 3 Zeile 485 
57  Vgl. Onlinequelle 1 
58  Vgl. Interview 1 Zeile 427 ff; 440 f. 
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Das Autismuszentrum bietet allen Einrichtungen Weiterbildungen an, die mit Menschen 

im Autismusspektrum arbeiten und leben.59 Die Weiterbildungen werden unterschiedlich 

angeboten, je nach Zielgruppe. So gibt es Fortbildungen für Schulbegleiter*innen mit 

einem praktischen Schwerpunkt60 oder Mitarbeiter*innen von Jugendämtern mit den 

Schwerpunkten, was Sozialtraining ist und inwieweit Erfolge messbar sind61.  

Weiterbildungen können auch auf Einzelfälle angepasst werden. Im Fall von K gab es 

eine Weiterbildung des Lehrerkollegiums an Ks Oberschule zum Thema Autismusspekt-

rumstörung62 und einen Schülerworkshop: 

„Also ein Schülerworkshop ist, dass die Klasse informiert wird, beziehungsweise 

aufgeklärt wird, warum K das Verhalten zeigt, beziehungsweise warum er auch 

eine Schulbegleitung hat, dass man das erklärt. Das haben wir, glaube ich, gleich 

in der fünften Klasse damals gemacht.“63 

Das Problem jeder Fortbildung ist die Dauer, für die die Inhalte vorhalten. Der*die Sozi-

alarbeiter*in des Autismuszentrums vermutet, dass bei Schüler*innen bereits nach ei-

nem halben Jahr die wiederholte Aufforderung durch die Lehrer*innen notwendig ist, sich 

an den Workshop zu erinnern.64 Auch bei diesen ist nach seiner Meinung eine Wieder-

holung der Weiterbildung aller zwei Jahre notwendig.65 

Es zeigt sich am Beispiel von K, dass das Autismuszentrum eine zentrale Rolle in der 

Bewältigung des Alltags hat. Auch an der Bewertung von K selbst zum Sozialtraining ist 

zu sehen, wie Autist*innen das Leben durch erlernte Strategien und den dem Austausch 

mit anderen erleichtert werden kann. Aber nicht nur K hat von den Leistungen des Au-

tismuszentrums profitiert, sondern auch die Familie, was besonders die beiden Ge-

schwister in den Interviews geäußert haben. Für sie gibt es einen direkten Zusammen-

hang zwischen der Hilfe, die K im Autismuszentrum bekommen hat und dem Nachlassen 

der teilweise körperlichen Aggressivität, und das subjektiv schnell nach dem Beginn des 

Sozialtrainings.66  

 
59  Vgl. Onlinequelle 4 
60  Vgl. Interview 6: 50 ff. 
61  Vgl. Interview 7: 86 ff. 
62  Vgl. ebd. Zeile 294 f. 
63  Ebd.: 296 ff. 
64  Vgl. ebd.: 299 ff. 
65  Vgl. ebd.: 307. 
66  Vgl. Interview 4: 384 ff und Interview 5: 108 ff. 
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3 Theoretischer Teil 

 

In diesem Teil der Arbeit werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der Eingliede-

rungshilfe aufgezeigt, wobei der Fokus im Aufzeigen von möglichen Problemen in der 

Praxis liegt. 

 

3.1 Seelische Behinderung 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Fürsorgestellen e.V. gibt auf 

ihrer Internetpräsenz an, dass eine Definition schon deshalb nicht einfach ist, weil es 

sich bei den seelischen Behinderungen um den subjektiv empfundenen Bereich des 

Fühlens, des Handelns, der Wahrnehmung und der Orientierung handelt.67 Deshalb gibt 

es auch keine einheitliche Normierung des Begriffes. 

Eine Legaldefinition von Behinderung und damit auch von seelischer Behinderung findet 

sich in § 2 Abs. 1 SGB IX, wo es heißt: 

„Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in der Wechselwirkung mit einstel-

lungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der 

Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als drei Monate hindern können. 

Eine Beeinträchtigung … liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von 

dem für das Lebensalter Typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behin-

derung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung … zu erwarten ist.“ 

§ 35a Abs. 1a SGB VIII schreibt zur Feststellung der seelischen Behinderung ein fach-

ärztliches Gutachten vor. Bei der Feststellung der seelischen Behinderung sind die Me-

diziner*innen daran gebunden, die Diagnose ICD 10-konform zu stellen und aus dem 

Kreis der „psychischen Störungen“ auszuwählen68.  

Damit werden die seelischen Behinderungen im rechtlichen Sinne den psychischen Stö-

rungen im medizinischen Sinne gleichgesetzt. Warum es trotz der weitestgehenden Be-

stimmung von „seelischer Behinderung“ zu Problemen mit der Eingliederungshilfe nach 

§ 35a SGB VIII kommen kann, wird im nächsten Kapitel näher dargestellt. 

 

 
67  Vgl. Onlinequelle 15. 
68  Vgl. Berneiser in Ehrmann/Karmanski/Kuhn, 2018, Rn. 19. 
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3.2 Die besondere Stellung des § 35a SGB VIII 

2009 entschied das Oberverwaltungsgericht Bautzen im Sinne eines Kindes, welches 

seit der Grundschule unter einer vermuteten Dyskalkulie litt. Waren zu Anfang der 

Schulkarriere die anderen Fächer auch mäßig, steigerte das Kind seine Leistungen in 

der Mittelschule in allen Fächern außer Mathematik Leistungen auf gute und befriedi-

gende Leistungen. Die Ergebnisse in Mathematik ließen sich über Jahre hinweg auch 

nicht mit professioneller Nachhilfe beheben. Dyskalkulie ist nach ICD zwar eine Ausprä-

gung allgemeiner Intelligenzminderung, das Gericht sah es aber infolge des fachärztli-

chen Gutachtens die drohende seelische Behinderung als erwiesen an, da das Kind be-

reits Versagensängste und psychosomatische Beschwerden wie Kopf- und Bauch-

schmerzen zeige.69 

Ganz anders entschied 2019 das Verwaltungsgericht Potsdam im Falle eines Kindes mit 

Lese-Rechtschreib-Schwäche. Die Mutter hatte für das Kind zur Verbesserung der Leis-

tungen Lernförderung beim Dudeninstitut bezahlt und wollte das Geld im Rahmen der 

Eingliederungshilfe zurück sowie eine weitere Förderung. In den einzuholenden Gutach-

ten bestätigten der Klassenlehrer und die Schule, dass das Kind trotz Hilfe keine Vor-

träge halten könne und unter schon leichtem Leistungsdruck derartig gestresst reagiert, 

dass es sich minutenlang unter einer Schulbank versteckt und eine Beschulung an die-

sem Tag nicht mehr möglich ist. Stattdessen muss die Mutter das Kind von der Schule 

abholen. In diesem Fall folgte das Gericht der Argumentation, dass die Lese-Recht-

schreib-Schwäche keine seelische Behinderung im Sinne des § 35a SGB VIII ist und die 

Begleiterscheinungen die Rückzahlung nicht rechtfertigen.70 

Die beiden Beispiele zeigen deutlich die Schwierigkeit in der Anwendung des 

§ 35a SGB VIII. 

Wie oben geschrieben ist für die Bewilligung der Eingliederungshilfe nach 

§ 35a Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII eine ICD-Diagnose aus den „psychischen Störungen“ not-

wendig, um als seelische Behinderung zu gelten. § 35a Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII verlangt 

als zweite Bedingung für die Gewährung von Eingliederungshilfe, dass die Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt sein muss oder eine solche Beeinträchtigung 

zu erwarten ist.  

Diese Entscheidung wird von dem*der Mitarbeiter*in des Jugendamtes getroffen, in des-

sen Ermessen es liegt, ob die durch ein Gutachten festgestellte seelische Behinderung 

auch die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder beeinträchtigen 

 
69  Vgl OVG Bautzen, 1 B 288/09 
70  Vgl. VG Potsdam, VG 7 K 5144/17 
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könnte71. Dies ist möglich, da eine gemeinsame Entscheidung von Beteiligten im Rah-

men eines Hilfeplangesprächs nach § 36 SGB VIII erst dann erfolgt, wenn die Entschei-

dung zugunsten der Eingliederungshilfe gefallen ist. 

In den beiden am Anfang des Kapitels geschilderten Fällen haben sich die Mitarbeiter*in-

nen der zuständigen Jugendämter an die zugrunde liegende seelische Behinderung ge-

halten und diese in ihrer Ausprägung für nicht ausreichend erachtet, um Eingliederungs-

hilfe zu rechtfertigen.  

Die Ursache dafür, dass auch die Gerichte zu unterschiedlichen Entscheidungen in den 

beiden ähnlich gelagerten Fällen gelangt sind, liegt zum einen darin, dass die für die 

Feststellung der seelischen Behinderung erstellten Gutachten keinen Bindungscharak-

ter haben, obwohl es gemäß § 35a Abs. 1a SGB VIII zur Schwere der Behinderung An-

gaben enthalten muss und zur Beeinträchtigung der Teilhabe enthalten kann. Letzteres 

soll bei der Entscheidung „angemessen berücksichtigt“ werden.  

Zum anderen liegen für die Bewertung der Teilhabebeeinträchtigung keine Standards 

vor. Eine Möglichkeit wäre es die ICF-CY zu verwenden.72 Diese umfasst die besonde-

ren Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen und berücksichtigt dabei die Beson-

derheiten der jeweiligen Entwicklungsstände73. Diese Probleme gilt es in Zukunft zu lö-

sen, um das Ziel von § 1 Abs. 1 SGB VIII zu verwirklichen: 

„(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschafts-

fähigen Persönlichkeit.“ 

Neben der Anwendung des § 35a SGB VIII ist die Stellung im achten Sozialgesetzbuch 

ein zu betrachtender Aspekt.  

Im großen Kontext widmet sich eigentlich das neunte Sozialgesetzbuch den Belangen 

von Behinderten, weswegen weiter oben auf die Definition von Menschen mit Behinde-

rung auf dieses zurückgegriffen wurde. In diesem finden sich in Teil 2, dem sogenannten 

Eingliederungshilferecht, die Leistungen, auf die in § 35a Abs. 3 SGB VIII abgestellt wer-

den. Die Eingliederungshilfe für junge Menschen mit seelischer Behinderung ist derzeit 

dem achten Sozialgesetzbuch zugeordnet, weil im Gegensatz zu als manifestiert gelten-

den geistigen und körperlichen Behinderungen bei seelischen Behinderungen von einem 

Entwicklungsprozess ausgegangen werden kann74.  

 
71  Vgl. Hoffman in Grandel/Stockmann, 2021, Rn. 20. 
72  Vgl. von Koppenfels-Spies in Luthe/Nellisen, 2018, Rn. 40. 
73  Vgl. Onlinequelle 16. 
74  Vgl. OVG NW, 2013, 12 A 391/13. 



 30 

Auch wenn dies nachvollziehbar erscheint, wird seit geraumer Zeit die Eingliederungs-

hilfe für junge Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung in den 

§ 35a SGB VIII im Sinne eines „inklusiven SGB VIII“ gefordert75.  

Es ist abzuwarten, ob diese Forderung sich mittelfristig umsetzen lässt. 

Des Weiteren ergibt die Stellung des § 35a SGB VIII innerhalb des achten Sozialgesetz-

buches Sinn. Die Norm hat ihren eigenen Unterabschnitt innerhalb des vierten Abschnit-

tes „Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugend-

lich, Hilfe für junge Volljährige“. § 35a SGB VIII folgt damit direkt dem Unterabschnitt 

„Hilfe zur Erziehung“, was schon deswegen sinnvoll ist, weil gerade in den jungen Jahren 

eine Differenzierung zwischen einer seelischen Behinderung oder einem Erziehungsde-

fizit schwierig ist, wie es auch KM erlebt hat: 

„Und dann haben natürlich auch die Nachbarn immer einen schief angeguckt und 

[Pause] ja, irgendwie, verurteilt oder keine Ahnung. Wir waren halt irgendwie so 

die Assi-Familie.“76 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es bei der Umsetzung durch den undefinierten 

Rechtsbegriff „(drohende) Beeinträchtigung an der Teilhabe am gesellschaftlichen Le-

ben“ und die Exklusion der geistigen und körperlich behinderten Kinder und Jugendli-

chen der § 35a SGB VIII noch Potenzial bietet. 

 

3.3 Verwaltungsvereinbarung für das Land Sachsen zu § 35a SGB VIII für junge 
Volljährige 

Gemäß § 41 Abs. 1 SGB VIII kann Eingliederungshilfe jungen Volljährigen bis zum voll-

endeten 21. Lebensjahr gewährt werden und in begründeten Fällen auch darüber hin-

aus. Wenn solche Hilfen über das 21. Lebensjahr hinaus gewährt werden, stellt sich 

unweigerlich die Frage, wer in diesen Fällen für die entstehenden Kosten aufkommt. 

Junge Volljährige sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII Personen, die das 18., aber 

noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben. Demnach kann Eingliederungshilfe nach 

§ 35a SGB VIII in begründeten Fällen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahr gewährt 

werden. 

Im April 2014 wurde zur Vermeidung von Streitigkeiten und zur Minimierung des Verwal-

tungsaufwandes für Sachsen zwischen dem Kommunalen Sozialverband Sachsen, dem 

Sächsischen Landkreistag und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag die „Verwal-

tungsvereinbarung zum Verfahren der Abgrenzung der Hilfen für junge Volljährige nach 

 
75  Vgl. Hoffmann in Grandel/Stockmann, 2021, Rn 22. 
76  Interview 2: 114 f. 
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§ 41 i. V. m. § 35a SGB VIII gegenüber der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

nach den §§ 53 ff. SGB XII“77 geschlossen. 

Der Kommunale Sozialverband Sachsen ist Träger der Eingliederungshilfe nach SGB IX 

gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX, alt in dem Zusammenhang SGB XII, während der Säch-

sische Landkreistag und der Sächsische Städte- und Gemeindetag Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe nach § 69 SGB VIII ist. 

Der Verwaltungsvereinbarung hat ausschließlich junge Volljährige zum Gegenstand, die 

in teil- oder vollstationären Einrichtungen bzw. in ambulant betreuten Wohnformen un-

tergebracht sind. Für die Kostenübernahme unterscheidet die Verwaltungsvereinbarung 

außerdem zwischen einer reinen seelischen Behinderung und einer seelischen Behin-

derung mit einer geistigen Beeinträchtigung. 

Für erstere bleibt nach II bis längstens zur Vollendung des 23. Lebensjahres das Ju-

gendamt zuständig für die Weitergewährung, während die zweite Gruppe gemäß III 

nochmals geteilt wird. Konnte der*die Betroffene bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr 

eine Schule zur Lernförderung besuchen oder abschließen, ist das Jugendamt längstens 

bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres zuständig. War aufgrund der Intelligenzminde-

rung lediglich der Besuch einer Förderschule möglich, wechselt die Zuständigkeit mit 

Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Problematisch am Wechsel der Zuständigkeit für die Weitergewährung ist die Tatsache, 

dass es dadurch auch zu einer anderen Einschätzung bei der Entwicklungsprognose für 

die seelische Behinderung kommen kann. Dies kann im schlimmsten Fall zum Wegfall 

von Hilfen führen. Es ist zu überlegen, ob nicht wenigstens die „nur“ seelisch behinderten 

jungen Volljährigen bis zum Abschluss ihrer Entwicklung oder der Vollendung des 27. 

Lebensjahres dem Träger der Kinder- und Jugendhilfe zugeteilt bleiben sollten.  

 
77  Es ist davon auszugehen, dass die Verwaltungsvereinbarung ihre Gültigkeit behalten hat, im Zuge der 

Einführung des neunten Sozialgesetzbuches 2016 die §§ 53 ff SGB XII zum 01.01.2020 weggefallen 
sind und deren Regelungsinhalt sich nun im neunten Sozialgesetzbuch befindet. 
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4 Methodik 

 

Interviews sind Methoden der empirischen Sozialforschung und geben dem Interviewer 

die Möglichkeit im Gegensatz zum Fragebogen spezifische Fragen zu stellen und nach-

zufragen. Für die Arbeit wurden einerseits das leitfadengesteuerte Experteninterview für 

der*die Sozialarbeiter*in des Autismuszentrums und der*die Schulbegleiter*in und an-

dererseits die freiere Form des narrativen Interviews für die Familie gewählt, wobei die 

Abgrenzung gerade bei letzterem nicht immer klar möglich ist. 

Das wird im Abschnitt Methodenkritik weiter ausgeführt. Dort muss auch aufgegriffen 

werden, welche Besonderheiten sich daraus ergeben, wenn möglichst offene Fragen an 

Autist*innen gestellt werden. 

 

4.1 Das narrative und das problemzentrierte bzw. fokussierte Interview 

Das narrative Interview ist die offenste Form des Interviews, bei der der*die Befragte 

dazu ermuntert werden soll, seine*ihre Erlebnisse als Geschichte zu erzählen. Die Her-

ausforderung für den*die Interviewer*in besteht darin, eine Situation zu schaffen, die die 

Erlebnisse des*der Befragte*n in der Erinnerung wieder in Bewegung versetzt und nicht 

als statische Erinnerung abruft.78 

Um das subjektive Erleben einer Situation oder eines Lebensabschnittes wieder hervor-

zurufen, eignet sich das narrative Interview besonders, weswegen es auch als narrativ-

biographisch bezeichnet wird79. Häder folgend kommen dem*der Befragten während des 

Interviews unbewusst drei Aufgaben zu. So muss er*sie darauf achten, dass der*die 

Interviewer*in der Geschichte folgen kann, die Gestalterschließung. Des Weiteren muss 

der*die Befragte Akzente auf markante Ereignisse setzen und vorher auswählen, der 

Kondensierungszwang. Und letztlich müssen die Zusammenhänge verständlich und die 

Handlungen der Akteure in der Geschichte für den*die Interviewer*in nachvollziehbar 

sein, der Detaillierungszwang.80 

Das Interview selbst teilt sich laut Glinka in drei Phasen: 

1. Die Aushandlungsphase 

Der*die Interviewer*in setzt mit der Aufforderung zu erzählen einen Impuls, mit 

dem der*die Befragte seine*ihre Geschichte zu berichten beginnt. Auch wenn in 

der Vorbereitung der Inhalt und die Form des Gesprächs besprochen wurde, 

 
78  Vgl. ebb., S. 11. 
79  Vgl. Häder, 2019, S. 280. 
80  Vgl. ebd., S. 281. 
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kann die akute Situation bei dem*der Betroffenen für Unsicherheit und Zögern 

sorgen. Es ist die Aufgabe des*der Interviewer*in, den*die Befragte*n zu ermuti-

gen und so das weitere Vorgehen auszuhandeln. 

2. Die Haupterzählung 

Wenn der*die Befragte seine*ihre Erzählung aufgenommen hat, sollte der*die 

Interviewer*in aktiv zuhören. Das meint nicht, dass er*sie nichts sagt. Der*die 

Interviewer*in beschränkt seine*ihre Gesprächsanteile auf mitfühlende und das 

Zuhören bestätigende Äußerungen. Letzteres wird häufig durch „hm“ erreicht. Mit 

mitfühlenden Sätzen wie „Das war sicher schwer.“ kann der*die Intervier*in 

den*die Befragte*n in der Situation bestärken und gleichzeitig Halt zum Weiter-

erzählen geben. Zu beachten ist in jedem Fall, dass durch die Äußerungen die 

Geschichte nicht auf ein anderes Thema gelenkt wird, da der*die Befragte be-

stimmt, was er*sie in diesem Teil erzählen möchte. 

3. Der Nachfrageteil 

Hat der*die Befragte seine*ihre Geschichte beendet, ist es die Aufgabe des*der 

Interviewer*in das Erzählpotenzial vollends auszuschöpfen, indem er*sie weitere 

Hintergründe und Aspekte hinterfragt. Kommt der*die Befragte im Zuge dessen 

wieder in die Erzählsituation, nimmt der*die Interviewer*in erneut die Position des 

aktiven Zuhörens ein. Erst wenn das Potential ausgeschöpft ist, stellt der*die In-

terviewer*in Fragen, die den*die Befragte*n zum Bewerten und Erklären der Ge-

schehnisse einladen.81 

Scholl verweist darauf, dass auch eine vierte Phase einzuhalten ist, die Bilanzierungs-

phase. Hier soll der*die Befragte seine*ihre Ausführungen nochmal verallgemeinern und 

resümieren.82 

Gerade am Ende des Interviews kann es dazu kommen, dass das narrative Interview in 

ein problemzentriertes bzw. fokussiertes Interview übergeht. Hierbei geht es verstärkt 

um die Meinung und das Werten des Erlebten.83 Es ist augenscheinlich, dass dies nicht 

eindeutig von der dritten Phase des narrativen Interviews zu trennen ist. Beim problem-

zentrierten Interview ist die Rolle des*der Interviewer*in allerdings deutlich aktiver in der 

Gesprächsgestaltung und Steuerung, weswegen es sich auch eignet, darauf auszuwei-

chen, wenn die narrativen Kompetenzen des*der Befragten eingeschränkt sind.84 

 
81  Vgl. Glinka, 2019, S. 12 ff. 
82  Vgl. Scholl, 2009, S. 64. 
83  Vgl. ebd., S. 74 f. 
84  Vgl. Häder, 2019, S. 281. 
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Nach dem Interview empfiehlt Scholl, dass der*die Interviewer*in weiterhin aufmerksam 

bleibt, da der*die Befragte manchmal noch Informationen einstreut, die für Aufarbeitung 

und Auswertung des Interviews erheblich sind. Diese sollten dann in einem Gedächt-

nisprotokoll zusammengefasst werden.85 

 

4.2 Experteninterview 

Das Experteninterview stellt eine besondere Form des Leitfadeninterviews dar, welches 

an sich die Mischform zwischen narrativem und standardisiertem Interview ist86. Es soll 

also die Anteile des freien Sprechens zu einem Thema mit der Vergleichbarkeit mehrerer 

Interviews durch standardisierte Fragen verbinden. 

Die Vergleichbarkeit wird dabei mit der Verwendung eines Leitfadens erzielt. Dieser gibt 

die zu stellenden Fragen vor, ermöglicht aber dem*der Interviewer*in, dass die Fragen 

nicht in der vorgegebenen Reihenfolge gestellt werden müssen. Der Leitfaden kann 

dem*der Interviewer*in auch lediglich als Gedächtnisstütze dienen.87 

Beim Leitfadeninterview als Experteninterview geht der Fokus weg von den persönlichen 

Erfahrungen hin zur Funktion, die der*die Befragte in einer Organisation einnimmt bzw. 

ob er*sie Verantwortung für eine bestimmte Aufgabe innerhalb einer solchen übernom-

men hat88. Experte können auch selbst Betroffene sein, da sie durch das alltägliche Er-

leben der Situation einen entsprechenden Habitus einnehmen89. 

Eine der Forschungsfragen der Arbeit ist die praktische Umsetzung des § 35a SGB VIII. 

Da die Interviewerin selbst Mutter eines Kindes aus dem Autismusspektrum ist, welches 

Leistungen nach dieser Norm bezieht, ist sie zum Expert*innenkreis hinzuzuzählen. Dies 

war bei der Erstellung des Leitfadens insoweit zu beachten, dass keine grundlegenden 

Fragen gestellt wurden90, diese aber trotzdem Einzug in die Arbeit gefunden haben, z.B. 

2.1 Autismusspektrumstörung. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Expert*innengruppe zum einen aus dem*der 

Schulbegleiter*in und Sozialarbeiter*in des Autismuszentrums besteht. Für diese wurde 

auch ein Leitfaden erstellt, der der Interviewerin als Gedächtnisstütze diente. Zum ande-

ren gehört der Gruppe die Familie von K an. Für diese wurde kein Leitfaden erstellt, 

vielmehr ergaben sich die Expert*innenfragen aus dem vorausgegangen narrativen In-

terview-Teil bzw. wurden mit diesem verwoben. 

 
85  Vgl. Scholl, 2009, S. 65. 
86  Vgl. ebd., S. 68. 
87  Vgl. ebd. 
88  Vgl. ebd. S. 69. 
89  Vgl. Froschauer/Lueger in Bogner/Littig/Menz, 2009, S. 241 f. 
90  Vgl. Witzel/Reiter, 2012, S.158. 
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4.3 Auswahl der Interviewpartner*innen 

Für das Fallbeispiel war es naheliegend, die Familie des*der K zu interviewen.  

Dies war bei der Kindsmutter, K selbst und den beiden Geschwistern möglich. Der Kinds-

vater ist vor zwei Jahren nach Brasilien ausgewandert. Dort ist er über WhatsApp er-

reichbar, hatte aber kein Interesse an einem Interview. 

Da die Kontakte der Kernfamilie mit Angehörigen der Familien von Kindsmutter und 

Kindsvater sich im Vorgespräch als sporadisch herausgestellt haben, war es nicht sinn-

voll, Interviews außerhalb der Kernfamilie zu führen. 

Für die Auswahl der reinen Experteninterviews war der Personenkreis sehr groß. Da das 

Thema der Arbeit in der praktischen Umsetzung des § 35a SGB VIII mit einem beson-

deren Fokus auf einem Fallbeispiel lag, wurde der Expertenkreis zuerst auf die Beteilig-

ten des Hilfeplangesprächs eingeschränkt. 

Dies war mit dem*der Klassenlehrer*in, dem*der Integrationslehrer*in, dem*der Sozial-

arbeiter*in des Autismuszentrums, der Schulbegleitung und dem Jugendamt in Form 

eine*r Mitarbeiter*in des Allgemeinen Sozialen Dienstes im Rahmen einer Bachelorar-

beit ein zu großer Personenkreis.  

Die Interviews erfolgten mit der Schulbegleitung und dem*der Sozialarbeiter*in des Au-

tismuszentrums, da hier sowohl das Fachwissen zur Eingliederungshilfe als auch Infor-

mationen zu Entwicklung des*der K durch die Eingliederungshilfe am größten schien. 

Allerdings ist anzumerken, dass K in der Berufsschule auch eine Schulbegleitung hat. 

Diese stand trotz anfänglicher Zusage und mehrfachen Kontaktversuchen letztlich nicht 

zur Verfügung. KM hat vor Abgabe der Arbeit noch nachgereicht, dass der*die Schulbe-

gleiter*in ohne Angabe von Gründen die Schulbegleitung aufgegeben hat91. 

 

4.4 Datenauswertung 

Für die Datenauswertung wurden die Interviews unterschiedlich transkribiert. 

Die Interviews mit der Familie wurden nach Glinka transkribiert. 92  

Es wurde auf Glättungen hinsichtlich Grammatik oder Füllwörtern verzichtet, da diese 

den Eindruck der Interviews verfälschen. 

 
91  Vgl. Gedächtnisprotokoll: 48 f. 
92  Vgl. Glinka, 2016, S. 22 ff. 
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Für die Transkription der Experteninterviews ist hingegen eine vereinfachte Form ge-

wählt worden. Sie wurden grammatikalisch geglättet und Füllwörter wie „äh“ wurden ge-

strichen.  

Bei allen Transkriptionen sind Gesprächspausen abgebildet worden. 

Für das Verständnis in den Fußnoten ist der folgende einfache Schlüssel nötig 

Interview 1   1. Interview mit der Kindsmutter 

Interview 2   2. Interview mit der Kindsmiutter 

Interview 3   Interview mit K 

Interview 4   Interview mit G1 

Interview 5   Interview mit G2 

Interview 6   Interview mit Schulbegleiter*in 

Interview 7   Interview mit Sozialarbeiter*in des Autismuszentrums 

Gedächtnisprotokoll  nachgetragene Zitate der Kindsmutter 

 

4.5 Methodenkritik 

Zu den Interviews mit der Familie von K ist anzumerken, dass diese in der Wohnung von 

KM stattfanden. Dabei war die Möglichkeit gegeben, mit jedem Familienmitglied in einem 

abgeschlossenen Zimmer zu sprechen, sodass gewährleistet war, dass KM nicht bei 

den Gesprächen mit den Geschwistern zuhören konnte. Dies wurde als wichtig erachtet, 

da G1 und noch mehr G2 nach der Haupterzählung auch animiert werden sollten, dar-

über zu sprechen, inwieweit in der Familie eine Fokussierung auf K von Seiten KM vorlag 

und dies die beiden Geschwister belastet hat. 

Hier ist zu erkennen, dass der Übergang vom narrativen zum Experteninterview fließend 

ist, wobei bei genauer Analyse der Interviews mit der Familie gerade beim vorher ange-

sprochenen Thema die Tendenz zum problemzentrierten Interview ging. 

Bei den Interviews mit K und G2 musste die Interviewerin sehr früh vom narrativen auf 

das problemorientierte Interview wechseln. Bei G2 war dies offenkundig darin begründet, 

dass er*sie seine*ihre Familie schützen wollte. In der Interviewsituation hat er*sie teil-

weise sehr vorsichtig geantwortet und ist immer wieder in der Anrede auf das „Sie“ ge-

gangen, um extra Distanz zu schaffen, z.B. Zeile 151. 

Bei K liegt das Problem in seiner*ihrer Autismusspektrumstörung. K kann zum einen 

Fragen nicht immer als etwas erkennen, auf das der*die Gegenüber eine Antwort 
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erwartet. Und zum anderen lebt K im wahrsten Sinne des Wortes im Hier und Jetzt. Das 

heißt, was gestern war oder morgen ist, spielt für ihn heute keine Rolle.93 Das erschwerte 

auch das Abfragen von Erinnerungen. Im Interview schien es, als gäbe es vor der Zeit 

in Leipzig so gut wie keine Erinnerungen. 

Darüber hinaus waren die Bedingungen für die Interviews in der Familie günstig, da 

diese an verschiedenen Tagen stattfinden konnten und das Interview mit K zuletzt ge-

führt werden konnte. Dies gab K die Möglichkeit die Interviewerin immer wieder zu sehen 

und auch mit seinen*ihren Geschwistern zu sprechen. Dies war für das Vertrauen bei 

einem*einer Autist*in ein wichtiger Prozess, da hier alles über Gewohnheit erfolgt. 

Durch die häufigen Besuche im Haushalt der Familie kam es allerdings dazu, dass KM 

immer wieder Dinge nachlieferte, die für die Auswertung relevant sind, sodass ein auf 

Aussagen von KM komprimiertes Gedächtnisprotokoll entstand. Dieses liegt mit Unter-

schrift in den Unterlagen zur Arbeit. 

Bei den „klassischen“ Experteninterviews kam es zu keinen Problemen.   

 
93  Vgl. Interview 7: 208 ff. 
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5 Auswertung 

 

Am Ende der Arbeit werden die zusammengetragenen Informationen unter Berücksich-

tigung des Fallbeispiels ausgewertet, wobei der Fokus auf drei Aspekten liegt. Zum einen 

ist dies, welche Bemühungen die Familie unternehmen musste, um für K Leistungen 

nach § 35a SGB VIII zu erhalten. Dem folgt die Betreuung innerhalb des Kinder- und 

Jugendhilfesystems bei den halbjährigen Hilfeplangesprächen. Den Abschluss bildet die 

aktuelle Situation des K nach der Regelschulzeit und ein Ausblick. 

In jedem Fall wird in diesem Kapitel nochmals Wert daraufgelegt, die Beteiligten selbst 

zu Wort kommen zu lassen. 

 

5.1 Vorverfahren 

Im Störungsbild des*der K steht, dass diese*r als Baby und Kleinkind mit Vorliebe im 

Bett allein ist. Dort beschäftigt er*sie sich tagsüber, nachts hingegen hat K viel geschrien, 

so dass KM keine Nacht durchschlafen konnte94. 

Fassbar im Sinne, dass mit K etwas nicht stimmte, wurde die Situation für KM im Kin-

dergarten, weil hier die Probleme mit K zunahmen: 

„…, hier passt irgendwas überhaupt nicht, das läuft völlig schief hier gerade, der 

redet nicht mit mir, der ist mit der Aufmerksamkeit gar nicht da.“95 

Mit dieser Erkenntnis wandte sich KM auch immer wieder an die KiTa, auf deren Nach-

frage sie allerdings nicht konkreter werden konnte, außer dass sie mit Beispielen ver-

sucht, das Problem zu beschreiben. So kam es vor, dass K nach der Aufforderung sich 

die Jacke anzuziehen, sich eine Hose anzog oder überhaupt nicht reagiert.96 

KM wurde in der KiTa nicht ernst genommen und erhielt auch im weiteren und engeren 

sozialen Umfeld keine Unterstützung, die über den Ratschlag hinausging, sie müsse sich 

nur durchsetzen97. 

Nachdem die Eltern sich 2008 getrennt hatten, wurde K 2011 eingeschult und für KM 

eskalierte die Situation völlig. Bei den Elterngesprächen in der Schule wurden ihr immer 

wieder düstere Aussichten gemacht, was die schulische Laufbahn von K anginge.98 

 
94  Vgl. Interview 3: 71 ff. 
95  Ebd.: 79 f. 
96  Vgl. ebd.:87 f. 
97  Vgl. ebd.: 89 ff. 
98  Vgl. ebd.: 99 ff. 
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Da G1 bereits die Diagnose ADHS hatte, ging KM mit K zum*zur Kinderarzt*ärztin. 

Diese*r stellte bei K ebenfalls ADHS fest. G1 nahm zu diesem Zeitpunkt ein Medikament, 

die ihm*ihr half, sodass KM dies auch für K wollte. KV knüpfte an seine Zustimmung 

allerdings die Bedingung, dass K für eine Woche stationär in einer Klinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie begutachtet werden sollte.99 

Die Diagnose wurde bestätigt und K bekam ein Medikament. Aber es änderte sich nichts, 

stattdessen wurde es in der Schule immer schlimmer.100 

Allerdings traten auch die ersten eindeutigen Besonderheiten von K zutage. Die Lehrer 

hatten K in die letzte Reihe gesetzt und er schrieb bei Tests und Klassenarbeiten an-

nehmbare Noten, in Mathematik sogar Zweien.101 

Dies war auch der Zeitpunkt, als KM in der ersten Klasse ein Fördergutachten von der 

Schule forderte, weil sie davon gehört hatte102. Dieser Forderung kam die Schule trotz 

der offensichtlichen Auffälligkeiten des*der K nicht nach. Auch als in der dritten Klasse 

der*die Kinderarzt*ärztin KM ein Schreiben mitgab, indem von der Schule direkt ein För-

dergutachten gefordert und eine Schulbegleitung nach § 35a SGB VIII empfohlen 

wurde, hat die Schule nicht reagiert. 

Zu diesem Zeitpunkt lebte KM in Thüringen und hier sind ausschließlich die Schulen 

berechtigt, Verfahren zu Erstellung eines Fördergutachtens einzuleiten. Allerdings sind 

sie auch dazu verpflichtet, wenn ein sonderpädagogischer Förderbedarf vermutet 

wird.103 

Im ersten Interview sagt KM: 

„Im Antrag Stellen bin ich immer fleißig.“ 104 

So hat KM nach dem Fehlschlag an der Schule zuerst einen Antrag auf Schwerbehinde-

rung wegen der diagnostizierten ADHS gestellt. Nachdem dieser mit 30 % positiv be-

schieden war, hat sie den Antrag auf Schulbegleitung selbst gestellt.105 

Da die Schulbegleitung eine Leistung nach § 35a SGB VIII ist, auf die das Kind Anspruch 

hat, können Eltern minderjähriger Kinder diese für das Kind selbst beantragen106. Auch 

dieser Antrag wurde nach Einreichung aller Unterlagen nicht weiterverfolgt. Im Verlauf 

der Zeit verschlechterte sich das Verhältnis von KM und KV, wobei auch KV seinen 

 
99  Vgl. Interview 1: 128 ff. 
100  Vgl. ebd.: 185. 
101  Vgl. ebd.: 187 ff. 
102  Vgl. ebd.: 198 ff. 
103  Vgl. Arbeitshilfe, 2015, S. 8. 
104  Interview 1: 585. 
105  Vgl. ebd.: 294 ff. 
106  Vgl. von Koppenfels-Spies in Schlegel/Voelzke, 2021, Rn. 16. 
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Umgang nicht mehr wahrnahm, sodass KM sich das Aufenthaltsbestimmungsrecht für 

die drei Kinder gerichtlich einklagte.107 

Mit diesem beschloss sie Ende 2013, mit den Kindern nach Leipzig zu ziehen. Zwar gab 

KV seine Zustimmung, knüpfte aber wieder einen Klinikaufenthalt des K an diese Zu-

sage, so dass dieser für sechs Wochen jeweils nach der Schule in einer Klinik war. Hier 

wurde eine Lese-Rechtschreib-Störung festgestellt und die ADHS-Diagnose verwor-

fen.108 

Zur vierten Klasse des*der K zog die Familie nach Leipzig und innerhalb von 14 Tagen 

hatte KM ein Elterngespräch. Im Interview war zu merken, dass dieses Elterngespräch 

für KM der Anfang einer Wendung zum Positiven wahrgenommen wurde: 

„… und da hat sie*er (Anm. Lehrer*in): ‚Ja, wir machen hier als erstes ein sonder-

pädagogisches Fördergutachten. Wir machen einen Antrag auf Integrationshilfe.‘ 

Wir machen dies, das, jenes, Pups, Keks, Ananas, alles. So.“109 

KM verwendet in den beiden Interviews zwar keine elaborierte Sprache, aber sie achtet 

schon auf die Wortwahl, so dass diese „Entgleisung“ während des Interviews einen be-

sonderen Marker darstellt, welche Bedeutung diesem Ereignis zukommt. 

In dem Fördergutachten wurde die dringende Empfehlung gegeben, K auf Autismus tes-

ten zu lassen110. Mit der auf die Diagnostik folgenden Diagnose für K ging KM zum Au-

tismuszentrum und erhielt dort Beratung, welche Möglichkeiten der Hilfe sich damit er-

geben. Sie beantragte wieder die Schulbegleitung, damit K zum Beginn der Oberschule 

an einer neuen Schulform nicht allein steht, sondern einen wirklichen Neuanfang ma-

chen kann.111 

Nachdem dieser Antrag nicht vorwärts ging, rief KM mehrfach im Jugendamt an, bis sie 

einen Termin bei dem*der für K zuständigen Abteilungsleiter*in hatte. Als KM im Inter-

view berichtet, dass der*die Abteilungsleiter*in bei dem Termin meinte, es müsse zuerst 

ein eigenes internes Gutachten erstellt werden, ist zu merken, wie die Situation zu die-

sem Zeitpunkt an KMs Kraft erheblich gezehrt hat.112 

KM hat das Fördergutachten, das im Auftrag der Grundschule erstellt wurde, und die 

Diagnose vorgelegt und daraufhin immer wieder Druck gemacht, bis sie es geschafft 

hatte, dass dieses als ausreichend gewertet wurde.113 

 
107  Vgl. Interview 1: 238 ff. 
108  Vgl. ebd.: 330 ff. 
109  Ebd.: 382 ff. 
110  Vgl. ebd.: 414 f. 
111  Vgl. ebd.: 447 ff. 
112  Vgl. ebd.: 510 f. 
113  Vgl. ebd.: 505 ff. 
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Werden diesem Zusammenhang die Normen § 35a Abs. 1 u. 1a SGB VIII bemüht, ist 

hier zwar in Absatz 1a die Vorschrift zu finden, dass die seelische Behinderung durch 

eine Fachkraft erstellt werden muss, aber nicht, dass diese amtsintern bestimmt sein 

muss. Auch Absatz 1 gibt keinen Hinweis darauf. 

Ganz im Gegenteil legt § 4c Abs. 3 SächsSchulG klar fest, dass ein solches Fördergut-

achten durch die Schule in Auftrag gegeben wird. Es ist also nicht verständlich, warum 

der Antrag nicht bearbeitet werden konnte. 

Am 16.06.2015 kam es zum ersten Hilfeplangespräch und ab dem zweiten wurden auch 

die Sozialtrainingsstunden für K dabei besprochen.114 

Zusammenfassend ist für die Zeit, bevor K im Kinder- und Jugendhilfesystem angekom-

men war, festzuhalten, dass diese Zeit für KM davon geprägt ist, nicht ernst genommen 

zu werden und die K zustehenden Leistungen „erkämpfen“ zu müssen. Da in Kombina-

tion mit einem autistischen, einem ADHS-Kind und einem neurotypischen Kind zuhause 

stellte für KM eine außergewöhnliche Belastung dar. 

Bei einer allgemeinen Betrachtung ist augenscheinlich, dass es einen offenkundigen 

Schulungsbedarf im Bereich der seelischen Behinderungen und der Rechtslage für Per-

sonal in KiTas und Schulen gibt. Außerdem darf nicht geduldet werden, dass dort oder 

in den Jugendämtern die Einwände von Müttern nicht ernst genommen werden. Die 

Schulbegleitung hat dazu auf die Frage, wie sich die Zusammenarbeit mit KM gestaltete 

gesagt: 

„Also, sie kennt ja ihren Sohn am besten von allen (Anm. Beteiligte im Netzwerk).“115 

 

5.2 Betreuung im Kinder- und Jugendhilfesystem 

Mit Beginn der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ist es verpflichtend gemäß 

§ 36 SGB VIII bei sogenannten Hilfeplangesprächen die dem Kind zugedachten Hilfen 

zu besprechen und Ziele dafür festzulegen. 

Für K fanden diese aller halbe Jahre, also für jedes Schulhalbjahr, statt116. Dabei wurden 

die beiden Hilfepläne, einer für die Schulbegleitung und einer für das Sozialtraining, in 

einem Gespräch und häufig auch als eine Angelegenheit abgehandelt117. Die Tatsache, 

dass beide Hilfeplangespräche gemeinsam stattfinden, wird von der Schulbegleitung als 

positiv wahrgenommen, da so eine bessere Abstimmung in der Arbeit möglich ist.118 

 
114  Vgl. ebd.: 561 f. 
115  Interview 6: 295. 
116  Vgl. Interview 1: 644. 
117  Vgl. Interview 6: 267 f. 
118  Vgl. ebd.: 270 ff. 
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Der*die Sozialarbeiter*in vom Autismuszentrum sieht das gemeinsame Gespräch zwar 

auch positiv, findet aber die Tatsache, dass der*die Sozialarbeiter*in den gleichen Hilfe-

plan bekommt fragwürdig.119 

Insgesamt empfand die Schulbegleitung die Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen So-

zialen Dienst als „sehr kooperativ“ und nicht davon geprägt, die für K bewilligten Stunden 

zu kürzen120. 

Obwohl auch KM die Bewilligung der Stunden als freizügig erlebt hat, ist ihr das Erlebnis 

während der siebten Klasse des K offensichtlich sehr präsent, als der*die Sozialarbei-

ter*in des Jugendamtes meinte, dass die Stundenzahl nicht bis zum Ende der Schulzeit 

so bleiben könne, was mit Hilfe des*der Sozialarbeiter*in des Autismuszentrums abge-

lehnt wurde.121 

Grundsätzlich empfindet der*die Sozialarbeiter*in des Autismuszentrums seine Rolle in 

den Hilfeplangesprächen häufig als jemand, der*die über den*die Mitarbeiter*in des Ju-

gendamtes über Autismusspektrumstörung aufklärt.122  

Dies ist besonders in seinem*ihrem Bereich, dem Sozialtraining, nötig, da beim Allge-

meinen Sozialen Dienst meist versucht werden, feste Parameter an die Erfolge anzule-

gen. Der*die Sozialarbeiter*in gibt ein eindrückliches Beispiel: 

„…viele Jugendliche ja komplett zurückgezogen leben und wir ja schon froh sind 

wenn wir überhaupt einen Zugang zu dem Jugendlichen bekommen und vielleicht 

dann am Anfang auch bloß ein Computerspiel oder irgendwas zusammenspie-

len.“123 

Laut Aussage des*der Sozialarbeiter*in fehlt in den Jugendämtern das Bewusstsein, 

dass bereits das gemeinsame Spielen eines Computerspieles ein großer Schritt für 

eine*n Autisten*Autistin sein kann.124 

Für die Zeit im Kinder- und Jugendhilfesystem während der Regelschulzeit des*der K ist 

zu sagen, dass dies gut verlief, und K die für ihn*sie nötige Hilfe erhielt. 

Im Allgemeinen ist durch die Anmerkungen des*der Sozialarbeiter*in des Autismuszent-

rum zu erkennen, dass der Schulungsbedarf im Bereich der Autismusspektrumstörung 

für die Mitarbeiter*innen des Jugendamtes noch erheblich ist. 

 

 
119  Vgl. Interview 7: 264 f. 
120  Vgl. Interview 6: 242 ff. 
121  Vgl. Interview 1: 797 ff. 
122  Vgl. Interview 7: 117 ff. 
123  Ebd.: 100 ff. 
124  Vgl. ebd.: 106 ff. 
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5.3 Betreuung nach Regelschulzeit 

Mit Beendigung und erfolgreichem Realschulabschluss begann K eine duale Ausbil-

dung. Laut KM hatte der*die Sozialarbeiter*in des Autismuszentrums bereits während 

der siebten Klasse des*der Ks angemerkt, dass die Schulbegleitung über die zehnte 

Klasse hinaus gewährt werden kann.125 

Als K eine Ausbildungsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden hatte, war es für KM 

wieder wichtig, dass K in der Berufsschule nicht ohne Schulbegleitung starten sollte. 

Dafür fragte sie sich durch die zuständigen Ämter und endete letztlich bei der Renten-

versicherung, wo man ihr sagte, sie solle einen Antrag bei der Stadt Leipzig stellen, wel-

cher dann schon an das richtige Amt weitergeleitet werden würde.126 

Von dem*der Sozialarbeiter*in des Autismuszentrums bekam KM die Auskunft, dass die 

Eingliederungshilfe grundsätzlich bis zur Vollendung des 27. Lebensjahr gewährt wer-

den kann.127 

Letztlich gewährte der*die neue Sachbearbeiter*in beim Allgemeinen Sozialen Dienst 

die Schulbegleitung für K in der Berufsschule für die allgemeinbildenden Fächer prob-

lemlos beim letzten Hilfeplangespräch während der Regelschulzeit im Mai 2020128. 

Die Sorge von KM im Vorfeld scheint unbegründet. Allerdings ist doch auffällig, dass es 

bei den Hilfeplangesprächen zu Recht um den Lebensabschnitt des*der Leistungsemp-

fänger*in bis zum nächsten Hilfeplangespräch geht. Trotzdem sollte überdacht werden, 

dass bei großen bevorstehenden Lebensumbrüchen diese deutlich früher im Rahmen 

der Hilfeplangespräche thematisiert werden müssen.  

 
125  Vgl. Interview 1: 804 ff. 
126  Vgl. ebd.: 826 ff. 
127  Vgl. ebd.: 841. 
128  Vgl. ebd.: 845 ff. 
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6 Fazit 

 

Bei der konkreten Ausarbeitung der Kapitel fiel auf, dass außer auf Seiten der Schulbe-

gleitung und dem Autismuszentrum die Kompetenzen bezogen auf die konkreten An-

wendungsbereiche von § 35a SGB VIII ausbaufähig sind. 

 

6.1 Untersuchungsergebnisse 

Ein Kriterium der seelischen Behinderung ist, dass es eine Entwicklungsprognose geben 

muss. Dahingehend unterscheidet sich die seelische Behinderung grundlegend von der 

geistigen und der körperlichen Behinderung. Diese sind zumeist manifestiert und haben 

nur noch einen kleinen Entwicklungsspielraum. 

Diese Entwicklung ist bei K sehr eindrücklich zu sehen. In der Grundschule war bei den 

Elterngesprächen immer die Rede davon, dass nichts gehe. Es endete sogar damit, dass 

K in die letzte Reihe gesetzt wurde und dort machen konnte, was er*sie wollte. Dies 

entspricht dem Aufgeben eines Kindes. 

Aktuell macht K eine Ausbildung. Die Schulbegleitung hat er*sie lediglich in den allge-

meinbildenden Fächern, wobei nach eigener Aussage K diese eigentlich nur noch in 

Englisch benötige. 

Eine solche Entwicklung innerhalb von sieben Jahren ist bei geistigen und körperlichen 

Behinderungen unvorstellbar. 

Gleichzeitig sieht die UN-Behindertenkonvention eine Gleichberechtigung von Men-

schen aller Formen von Behinderung vor. Demzufolge müsste die Eingliederungshilfe 

nach § 35a SGB VIII auch Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung zustehen. 

Dafür spricht außerdem, dass Art und Form der Leistung gemäß Absatz vier nach dem 

neunten Sozialgesetzbuch bestimmt werden. 

Infolge dieser herausgearbeiteten Fakten ist die Sonderstellung von seelisch behinder-

ten Kindern und Jugendlichen nicht gerechtfertigt. 

Bei der Darstellung des Regelungsgegenstandes von § 35a SGB VIII hat sich gezeigt, 

dass der unbestimmte Rechtsbegriff „(drohende) Beeinträchtigung der Teilhabe am Le-

ben in der Gesellschaft“ zu einem erheblichen Ermessensspielraum führt. Dies liegt 

hauptsächlich darin begründet, dass die Entscheidung, ob eine solche Beeinträchtigung 

vorliegt oder nicht, im Ermessen des*der Mitarbeiter*in des Jugendamtes liegt. Für 

diese*n gibt es nicht mal eine Bindung an das eingeholte Gutachten für die Feststellung 
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der seelischen Behinderung, sofern sich darin eine Bemerkung zur Beeinträchtigung am 

Leben in der Gesellschaft findet.  

Dieses Problem könnte gelöst werden, wenn der Gesetzgeber entweder Bewertungskri-

terien für die Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft festlegt, wie 

es die ICF-CY darstellt, oder Qualifikationskriterien erarbeitet, die Mitarbeiter*innen im 

Jugendamt mit derart schwerwiegender Entscheidungskompetenz erfüllen müssen. 

Letzteres könnte auch eine Lösung für die in der Auswertung von dem*der Sozialarbei-

ter*in bemängelten Wissenslücken sein. 

Darüber hinaus hat die Auswertung des Fallbeispiels aufgezeigt, dass es Schulungspo-

tenzial für Lehrer*innen und Erzieher*innen im Bereich des Erkennens seelischer Behin-

derungen, der Pflichten bei vermutetem Förderbedarf und der Sensibilisierung im Um-

gang mit Eltern gibt. 

 

6.2 Ausblick 

Die Entwicklung von K zeigt, dass sich der Aufwand für alle Beteiligten gelohnt hat. Ein 

Kind, das ursprünglich als nahezu unbeschulbar galt, hat einen mittleren Schulabschluss 

im Rahmen einer Regelschullaufbahn erreicht. Dieser Erfolg zeigt eindrücklich, welche 

Ergebnisse möglich sind, wenn ein funktionierendes Helfer-Netzwerk um ein beeinträch-

tigtes Kind aufgebaut und durch angemessenes Verwaltungshandeln unterstützt wird. 

Daraus kann für einen Ausblick geschlossen werden, dass ein Aufgreifen der vorge-

schlagenen Lösungen für die zu Tage getretenen Probleme lohnt.  

Zusammenfassend hat die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII dem K einen Schul-

abschluss an einer Regelschule mit einer anschließenden Ausbildung auf dem ersten 

Arbeitsmarkt. KM drückt das folgendermaßen aus: 

„, als er*sie den Lehrvertrag hatte – wir haben eine Flasche Sekt aufgemacht. Wir 

haben, als er*sie den (Anm. Schul-)Abschluss hatte – wir haben echt die Korken 

knallen lassen… Es war Arbeit. Aber es war nicht nur meine Arbeit und das hat gut 

getan.“129 

  

 
129  Interview 2: 162 ff. 
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Kernsätze 

1. Im Sinne der Erreichung der Ziele von Art. 24 Abs. 1 der UN- Behindertenrechtskon-

vention muss in naher Zukunft auch die Eingliederungshilfe für geistig und körperlich 

behinderte Kinder und Jugendliche unter § 35a SGB VIII fallen. 

2. Für Mitarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendhilfe müssen Kriterien zur Bewertung 

der Beeinträchtigung an der Teilhabe des Lebens in der Gesellschaft geschaffen 

werden. 

3. Für die Zukunft könnte das Antragsverfahren zur Feststellung von sonderpädagogi-

schem Förderbedarf für Expertenkreise außerhalb der Schulen geöffnet werden. 

4. Schulbegleitung ist eine effektive Ausformung des § 35a SGB VIII. 

5. Das Beispiel von K zeigt deutlich die positiven Möglichkeiten des § 35a SGB VIII, 

wenn Verwaltung, freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Schule und Eltern auf 

Augenhöhe zusammenarbeiten. 
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Anhang 2: Flyer Autismuszentrum 
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Anhang 3: Neurotypische Sprachentwicklung 

 
Laufen:  10 Monate 

Sprache: 18 – 24 Monate 

  Neologismen, z. B. Armeemensch 

  Grammatikalische Anarchie 

  Echolalie 

Hören:  Filterschwäche 

Essen:  sehr lange Kleckern 

  Störung der Motorik 

  immer Fleisch bis Grundschule 

  eher wenig 

Grobmotorik: starke Unfallneigung bis Mitte Pubertät 

  Fahrrad mit 4,5 Jaren 

   - heute noch chaotisch, deswegen meist auf dem Fußweg 

Feinmotorik: schreiben unleserlich, deswegen in der Schule PC, eher Malen 

  schrauben geht 

Sport:  kann Ausdauerlauf 

  keine Ballsportarten 

Interessen: Astronomie 

  Quantenphysik 

  Computer 

Schwächen: meltdown von jetzt auf gleich ohne Anbahnungsphase 

rücksichtslose Gesprächsführung 

Themenwechsel im Satz 

Orientierungslosigkeit  
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Anhang 4: Interview 1 
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Anhang 5: Interview 2 
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Anhang 6: Interview 3 
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Anhang 7: Interview 4 
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Anhang 8: Interview 5 
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Anhang 9: Interview 6 
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Anhang 10: Interview 7 
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